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lnholt Seite

Gl Leitsötze

Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen /
Neue BGH-Rechtsprechung

- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- Sekundöronspruch

- Anmerkung
(BGH Urt v. 4.4.1991- lX ZR 215/901

Veriöhrung des Schqdenersotzonspruchs

- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- feh lerhofte Gesto ltu ngsberotu ng
(OLG Köln Urt.v.12.12.1990 -27 U72/901

Schqdenersotz gegen Steuerberoter
- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- Außenprüfung ohne Schlußbesprechung

- Anmerkung
(OLG Düsseldorf Urt.v. 16.5.1991 - l3 U l5/9ll

Veriöhrung des Schqdenersotzonspruchs

- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- FG-Verfohren
(OLG Homm Urt.v.lZrc.1990 -25U 57/B9l

Veriöhrung des Schodenersotzonspruchs
- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- feh lerhofte An lo geentscheidu ng
(OLG Homm Urt.v.7.7.1989 - 25 U 243/881
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BGH v. 4.4.1991 - lX ZR 215/90

OLG Bomberg v.14.2.1990 - 3 U 103/89
: WPK-Mitteilung 1990, 288

OLG Düsseldo rl v. 2. 11.1989

- 8U 232/88 rkr.
: EWiR S 625 BGB 2/90,39 {A. Junker}

OLG Düsseldorf v. 15.3.1990 - 18 U 207/89
: StB 1990, 205

OLG Düsseldorl v. 22.3. 1990 - 2 U 83/89
: NJW 1990,2133

OLG Düsseldorf v.3.5.1990 -18U209/89 rkr.

OLG Düsseldorf v. 28. 5. 1990 - 18 U 29/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 13,6.1990 - 6 U 234/89 rkr.
: RPK U l0l9/91

OLG Düsseldo rt v.21.6.1990 - 18 U 33/90
: StB 1990, 312

OLG Düsseldortv.28.6.1990 - l8 U 29/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 31.10.1990

- 18 U 99 u. ll3/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 15. ll. 1990 - 18 U 242/88

OLG Düsseldo rl v.22.111990 - l8 U l9ll90
OLG Düsseldortv.22.1l.1990 - lB U 104/90 rkr

OLG Düsseldo rI v. 6.12.1990 - 18 U 123/90

OLG Düsseldorf v. 13. 12. 1990 - 18 U 122/90

OLG Düsseldorf v. 16.5.1991 - 13 U 15/9.l

OLG Fronk{u* v. 28.3.1990 - lZ U lBl/BB
: NJW RR 199],154

OLG Homburg v.5.4.1989 - 5U 44/86

OLG Homm v. 16.12.1988 - 25 U 10/88

OLG Homm v.7.7.1989 - 25 U 243/BB

OLG Homm v. 16.10.1989 - 23 U 1/89

OLG Homm v.17.10.1990 - 25 U 57/89

OLG Homm v. 23.11.1990 - 25 U 244/89
bestötigt LG Poderborn
Urt.v. 19. 10. 1989 - 3 0 304/89, Gl 1990, 40

OLG Homm v. 5.3.1991 - 8 U 107/89 rkr
: RPK U 1025/91

OLG Honnover v. l. 3. 1990 - 44 StL l/91 rkr.

OLG Korlsruhe v. 24. 5.1989 - 6 U 5li88
OLG Korlsruhe v. 12. 9. 89

- 8 U 180/82 rkr. noch Nichionnohme-
beschluß des BGH v. 21.3.1991
: RPKU 1.037/91

OLG Koblenz v. 5.9.1989
-3U174/88 rkr. noch Nichtonnohme-
beschluß des BGH v. 14.3.1991
: RPK U 1.036/91

OLG Köln v. 25.4.1990 - 27 U 180/89
: VersR 1990,674

OLG Köln v.28.9.1990 -11U 4l/90

OLG Köln v.12.12.1990 - 27 U 72/90

OLG Köln v.12.4.1991-11U 41/90

OLG Münchenv.12.4.1990 - 6U 5905/89
WPK-Mittlg. 1990,278
: BB i990, 875

OLG München v. 15. 5. 1990 - 1 U 3482/90
: NiW RR l99l,l9l

OLG Nürnbers v. 15.11.1990 - I U 387/90
: NJW RR 1991,414

LG Bielefeld v.5.7.1990 - 22 O 101/90

LG Bonn v. 5.2.1990 - 6 S 442/89
: Juristisches Büro 1990, l3l7

LG Ho{ v. 23.1.1990 -10 328/89

LG Korlsruhe v.21.8.1990 -2O 313/89

LG Kossel v.21.2.1989 - 3 O 528/88 rkr.

LG Kleve v. 5. 12. 1990 - 2 0 203/90

LG Köln v. 27.9.1990 - I S lz3i90
: NJW RR 1991,184

LG Limburg v.11.4.1990 -2O125/88: VersR 1990, lll4

LG Monnheim v. 14.8.1990 - 9 O 136/90
: KoRS 1991,159

LG Mönchenglodboch v. 24. 4.1990

- 6 O 3/89 n. rkr.

BAG v. 9.1.1990

- 3 AZR 528'/89; NJW l99o,2ZoZ

AG Siegburg v.3.9.1987 -7 C171/87
: NJW RR 198?',155

BFH v. 1.2.1990 - lV R42/89t
:881990,1254

91,2

91, r38

91,2

LAG Fronkfurt v. 27.2.1991- 9 To 301/90 9l,ll4

91, ll5
91,171

9\, 170

91,32

91, l8

91,84
91,63

91, B

91, 114

9l , 114

91,144

Gl Leirsäue 91,2

91,2

Wiedereinsetzung / Weilerleitung der Fristverfügung on Bürovorsteher

Verfügt der sochbeorbeitende Anwolt die Eintrogung einer Frist, so sind durch Einzel-
onweisung oder entsprechende Orgonisotionsmoßnohmen Fehlerquellen ouf dem
Ubermittlungsweg zum verontwortlichen Fristenbuchführerouszuschließen. Dem genügt
dos Ablegen der ols Fristensoche gekennzeichneten Akte ouf dem Schreibtisch der
Bürovorsteherin donn nicht, wenn eine Verwechslung oder ein Ein- bzw. Unterföchern
mit onderen Akten nicht ousgeschlossen ist.
(BGH Beschl.v. 21. 6. l9BB - Vl ZB 14/BBl

Hoftung für Dorlehen / Ehefrou

Beonirogen mehrere Personen gemeinsom die Bewilligung eines Kontokorrenikredits
und seine Abwicklung über ein Gemeinschoftskonto mit Einzelzeichnungsberechtigung,
so versiößt eine Formulorklousel, in der sich die Antrogsteller gegenseitig bevoll-
möchtigen, in unbegrenzter HöheweitereVerbindlichkeiten zu Lqsten des gemeinschoft-
lichen Kontos einzugehen, gegen $$ 3, 9 Abs. I AGBG.

TurFroge, unterwelchen Umstönden es ols sittenwidrig zu bewerten ist,wenn eine Bonk
bei Bewilligung eines Betriebskredits die einkommens- und vermögenslose Ehefrou des
Betriebsin ho bers zur U berno hme der Mithoftu ng veron loOt.
(BGH Urt.v. 22.1.1991- Xl ZR 111/90 - RPK U 1022191)

Wertpopierdepot/ Bonkvertrog mit Ehegotten /Auseinondersetzung

Richten Eheleute ein gemeinsomes ,,Oder-Wertpopierdepot" zwecks gemeinsomer
Vermögensmehrung ein, in dos beide ihre Wertpopiere einbringen, so ist im Folle der
Auseinondersetzung infolge der Scheidung der Ehe für die Anwendung des $ 430 BGB,

onders ols bei ,,Oder-Giro-" oder,,-Sporkonieni iedenfolls donn kein Roum, wenn dos
Depot iost ousschlie0lich der Verwohrung dient und koum Bewegungen oufweist.
Vielmehr verbleibt es bei den ursprünglichen Eigentumsverhöltnissen, die bei der Aus-
einondersetzung zu berücksichtigen sind.
(OLG Homm Uri.v.5.3.l99l- 8U107/89, rkr., RPK U1025/911

Firmenbestondteil,,Revision"

l. Der Tusolz,,Revision" in der Firmo einer Steuerberoiungsgesellschoft ist irreführend
gemöß S$ 3 UWG, l8 Abs. 2HBG und domit unzulössig.

2. Die Töuschungseignung des Begriffs ,,Revision" in der Firmo einer Steuerberotungs-
gesellscho{t bestehi o uch do n n, wen n ihr o I leinvertretungsberechtigter Geschöfis-
f ü hrer Wirtschoftsprüfer ist.

3. Der Firmenbestondieil ,,Steuerliches Revisionswesen" ist zur lrreführung geeignet.

4. Es ist zweifelhqfi, ob Nr. 53 der Richtlinien für die Berufsousübung der Steuerberoter
und Steuerbevollmöchtigten {hier, Führung der Bezeichnung ,,Revisionsgesellschoft")
mit dem in 5 43 Abs. 4 S. 2 StBerG normierten Verbot, zum Hinweis ouf eine steuer-
berotende Tötigkeii ondere Bezeichnungen zu führen, im Einklong stehi.

(OLG Bomberg Urt.v.14.2.1990 - 3 U 103/89 - WPK-Mitteilung 1990,288)
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Schötzung {t 162 AOI

- Schoden
: Bindung on Erklörung in

Schlußbesprechung

Sittenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

- vorsötzliche Schodenzufügu n g

StB-GmbH, Wp-GmbH
- foktischer Geschöftsführer

Sozietöt

- überörtliche -
- unzulössige Bezeichnung

Steuerberoterkommer

- Beoniwortung von Anfrogen

Steuerberotungsgeselz
-s5: Koniieren

-857
: Werbeverbot, Stellenonzeigen

Sleuerberolun gsverlrog

- Auflösung des -: fristlose Kündigung, 9627 BGB
- pouscholer Schodenersotz

Steuergestohun gsberotung

- RKW-Gutochten

- Soldierung derVor- u. Nochteile
- Umwondlung

Treuhönder

- Anderung d. Rechtsprechung

- Driithoftung

- Gesomtschuld
: Regre0-/Ausgleichso nspruch

- Hoftungsousschluß f. sieuerliche Folgen

- Hoftungsbeschrönkung
: subsidiöre Hofiung
: un mittelborer Vermögensschoden

- Plonobweichung
: Nutz-/Wohnflöche

- Schoden
: bei Flöchenverminderung
: Verf lechtungshinweis

- freiberufliche fürigkeit, $ l8 ESrG

- Uberwochung d. Abwicklung
: wg. d. Steuervorteile

- Verhondlungsgehilfe d. Mondonten
- Veriöhrung von Regreßonsprüchen
: Sekundöronspruch
: Veriöhrungsbegin n, Bouherrenveriröge
: Wirlschoftsprüfer

- Verflechtungen d. Treuhönders

- Zweckeneichung

Umwondlung
- RKW-Gutochten

- Schuldübernohme

Unterbrechung d. Veriöhrung $ 209 BGB

- FG-Verfohren

Unterholtskloge

- Streiiwertgesto ltun g

Verdeche Gewinnousschüttun g

- Schoden
: Steuervorteile

Verdienstbescheinigung

Veriöhrung {$ 5l o WPO}
- Treuhond

Veriöhrung {$ 68 SrBerG, $ 5l o WPO)
- Ari d. Berufstötigkeit
: Treuhönder

- Beko nntgobe Steuerbescheid

- Belehrungspflicht ü. Fehler u.

Veriö h ru n gsvorsch rift, Seku ndö ro nspruch
: lnholt
: keine -

Treuhönder; Wp
: Wiederholung d. Fehlers

- Veriöhrungsbeginn
: Au0enprüiung, Korrekiur d. BGH
: Außenprüfung ohne Schlußbesprechung
: Bouherrenvertröge
: Bilonzoushöndigung
: Bilonlehler
: Erwerb v. Eigentumswohnungen
: Fehlbuchung, Stom m kopitol{orderung
: fehlerhofte Gesto ltungsberotung
: Kouf v. Unternehmensonteilen
: Sieuerberoterhonoror, vermeidbores

Verschulden bei Vertrogsverhondlungen
_d.RA

Ve rsich eru n gs leistu n g

- Rückforderung

Versicherungsschutz

- Ansprüche gegen Versicherer

- wissentl. Pflichtverletzun g
: Kousolitöt
: Provisionsvereinborung
: Wirksomkeit, AGBG

- Zohlungsonspruch

Verspötungszuschlöge

- Schoden

Vorteilsousgleich

- oufgedröngie Steuerberoterleistu ng

BGH v. 21.6.1988 - Vl ZBlr4/88
BGH v. 3. 7.1989 - Stbst (Rl l4l88
: wistro 1990,60
BGH v. 19.12.1989 - lX ZR29/89
: VersR 1990,866
BGH v. lZ 5.1990 - IX ZR 85, 89
: NJW 1991,32
:WM 199i,1554

BGH v. 26.9.1990 - lV ZRt47/89
:881990,2362
BGH v. 28.11.1990 - Xll ZR 130/89

BGH v. lB. i2.1990 - Xl 7R176/89

BGH v. 16. l. 1991 - Vll ZR14/90
: RPK U 1023/91
:WM 1991,695

BGH v. lZ l.l99l - Vll 2R143/89
:WM 1991,769

BGH v,22.1.1991 - Xl ZR lll/90
: RPK U 1022/91

BGH v. 3l.l.l99l - lXZR124/90
:WM 1991,814

91 ,5

91,32

91,74

91,124
91, ll5

91,42
91,147

91,l0l
91,2

91, l0l

91, l15
91,132

91,84
91, B4

91, ll5
91,132

91,62

91,138

91,49
91,138
91,192

91, 171

91,138
91,171

91, l7l
91, 188

91,138
91,14
91,24

91,194
91,24

91, l83
91,49
91, 19

91, 132

91,92

91,2
91, 33
9.l, 38
91,33
91,41
91,2

91, 85

91,21

91,170
91,5

91,2

91,132

91, 33
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91,77

91,132

9,l,5

Veriöhrung von Schodenersqtzonsprüchen /
Neue BGH-Rechtsprechung
- Ver[öhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- Sekundöronspruch

- Anmerkung
(BGH Urt.v. 4.4.1991- lX ZR 215/901

91, l15
91, I 15

91, 123

Leitsötze:

l. Setzt wegen einer Pflichtwidrigkeit des Steuerberoters bei der Ferti-

gung der Steuererklörung ein nicht ongefochtener Bescheid Steuern

zu hoch fest, so beginnt die Veriöhrung des Anspruchs des Auftrog-
gebers ouf Schodenersotz mit dem Eintritt der Bestondskroft des

Bescheides, ouch wenn spöter oufgrund einer Außenprüfung zuviel

g ezo h lte Steuern zu rückerstottet werden (Abweich u n g von BGNZ 96,
290: Gl 1986, 22: EWIR $ 68 StBerG l/86,297 [Gröfe]l.

2. Eine erneute Verletzung eines fortbestehenden Auftrogs, die einen

weiteren Schodenersotzonspruch begründet und die Erkenntnis des

zuvor begongenen Fehlers verhindert hot, konn ein ousreichender
Anlofi dofür sein, doß der Steuerberoter über seine ouf der früheren

Pflichtwidrigkeit beruhende Hoftung und über die Veriöhrungsvor-

schrift hotte belehren müssen.

Leitsötze {d.Verf.l,

I . Für die Entstehung des Schodenersotzonspruches gem. $ 68 StBerG -
Veriöhrungsbeginn - ist der Eintritt der Festsetzungsveriöhrung gem.

$ 169f AO ohne Bedeutung.

2. Die Pflicht zur Belehrung über die Veriöhrungsvorschrift des $ 68

StBerG geht nicht dohin, den Beginn oder dos Ende dieser Frist zu

erlöutern.

Totbestond:

Der Klöger verlongt von der beklogten Sieuerberotungsgesellschoft
Schodenersotz wegen fo lscher Berotung.

FürdieJohrelg80 bis l9B3 entworf die Beklogtefürden Klöger und dessen

geschiedene Ehe{rou die Einkommensteuererklörungen, reichte sie beim

Finonzomtein und prüfte die dorouf ergongenen Bescheide. Obwohl ein
'1963 

geborener ehelicher Sohn körperlich und geistig behindert ist und

t, 123
1,128
91,84

I
9

38
3B
38
28
23

9l,l
91 ,1
91, I

9l,l
91, I

91, l0l
91, l0l

91,92
91,145
91,128

91,192

91,2

91,124

91,170

91, 85
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Gerling lnformolionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 7191 Firmo

- GbR
(mit beschrönkter Gesellschofterhoftungl

- Zusolz,,Revision"

Fristenkontrolle

- Ausgongskontrolle

- Fristüberwochung durch RA

- Fristversöumnis, verschuldeie -
: Akte on Bürovorsteher
: Brief on unzustöndiges Gericht/FA

- Weisung on Bürokroft

Gesomlschuld

- mit Architekt

Geschöftsführer Wp/StB-GmbH
- Hoftung des -
Gewinn {enigongener, S 252 BGBI

- Dorlegungslost
- rechtswidrige Kündigung d. StB-Vertroges

GmbH
- Einzohlungsmonipulotion
- Schoden
: Verlust d. Stommeinlogen

- Stommeinloge
: Umbuchung d. Dorlehensforderung

- verdeckte Gewinnousschütiung
: Schoden

Grunderwerbsteuer
- Anderung d. Rechtsprechung

- bei Bouhenengemeinschoft

- Grundstücksbeschoff ungskosien

Hoftungsbeschrönk;ng
- ouf grobe Fohrlössigkeit

Honororonspruch d. StB

- Aufrechn un g mit Schodenersotzonspruch
: in zweiter lnstonz

- Anderung der Rechnung

- Buchführung
: Gebühr noch Zeitobschnitten
: Grundstücksverwoliun gen,

$ 33 StBGebV
: monotliche Rotenzohlungen

- Einforderborkeit
: Rohmengebühr

- Einforderborkeit, $ 9 StBGebV
: Gegenstondsweri
: Hinweis ouf Gebühren-vorschrift
: Mitteilung der Rechnung
: Zeitgebühren

- Erfolgshonoror

- Fölligkeir, $ z srBGebv
: Buchführungshonoror

- für nicht erbrochte Leistungen

- Gebührenrohmen, $ I I StBGebV
: Mittelgebühr

: Dorlegungslost
- entgongener Gewinn

- vermeidborer -
: keine Bilo nzierungspf licht

- Lohnkosten, $ 34 StBGebV

- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV

- Zeitgebühren
: f. Noch besserungsorbeiien
: für Nichtstun

Kousolitöt

- zwischen Pfllchtwidrigkeii u. Schoden
: Unterbrechung d. Kousol-

zusommenhongs

Klogeouftrog
- Belehrung über Klogeoussichten

Klogeerhebung

- bei unzustöndigem Gericht

Konkursontrogspflicht, $ 130 o HGB

- Pflicht der Gesellschoftsorgone

Minderkoufmonn

- Lebensm itteleinzel h o ndel

- Pflicht zur Buchführung u. Bilonz

Mitverschulden

- kopitolersetzende Gesellscholterdorlehen

- d. Kreditgebers
: Verdienstbescheinigung

- Prüfung d. Bilonz
: durch Gm bH-Geschöftsführer
: Stommkopilolforderung

Nochbesserung

- Kosten der -
- Nochbuchungen
- Stunden honoro re, ongemessene

- Wechsel d. StB

Notor
- Einsicht in Flurkorte

- Vollzug, verzögerier

Prospehhohung

- Anderung d. Rechtsprechung
: Grunderwerbsteuer

- zugesicherte Eigenschoft

- Grunderwerbsteuer
- vorgesehene Nutzung

Provisionsgeschöfte

- Rückforderung der Provison

- Zohlung on Strohmonn

Rechtsonwolt

- Berotungspflichten
: Kündigu n g, Versendungsort

- Kündigungsschutzkloge
: Konkursousfollgeld

- Unterholtskloge

- Verspötu n gseinwond, t 282 ZPO

Rechlsberotun gsgesetz

- d. Wirtschoftsprüfers, Ari. I $ 5 Nr. 2
: Vertro gsform u I ieru n g
: Wirtschofbberoiung

Regreßprozeß

- negotive Feststellun gskloge

- Sochverstöndigengutochten
: Urkundenvorloge

Schoden

- vermeidbo res Steuerberoiu ngshonoror

- Sieuervorteile
: rechtswidrige -
: verdeckte Gewin nousschüttun g

- Verspötungszuschlöge
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70
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9t

9l,l6l
91,14,15

91,158

91,114

91,114

9l,l0l

91,20
91,20

91,23

91,62

91,24
91,23

91,32
91,32

9l,l6l
91,144

seii l9B0 in einer Heimsonderschule und einem Behindertenzentrum

untergebrocht wor; nohm sie in die Steuererklörungen des Klögers den
halftigen Ausbildungsfreibetrog noch S 33 o Abs. 2 ESIG und den halfti-
gen Behindertenfreibetrog noch S 33 b Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 3

Sotz 3 ESIG nicht ouf. Den Behindertenfreibetrog berücksichtigte sie in

voller Höhe in den Einkommensteuererklörungen der Mutter.

Desholb wurden dem Klöger endgültig und ohne Vorbeholt der Noch-
prüfung für

l9B0 durch den seit 13.l.l9B2

unonfechtboren Bescheid 1.987,20 DM,

l9Bl durch den seit 14.12.19U
unonfechtboren Bescheid 1.821,96DM,

l9B2 durch den seit 21.9.1983

unonfechiboren Bescheid 2.457,00 DM,
und

l9B3 durch den seit 5.9.1984
unonfechtboren Bescheid i.900,80 DM,

insgesomt

zuviel Einkommen- und Kirchensieuern festgesetzt.

8.166,96 DM.

Ab dem Veronlogungszeitroum l9B4 erreichte ein onderer Steuerberoter,

doß dos Finonzomt iene hölftigen Freibetröge beim Einkommen des

Klögers berücksichtigte. lm Oktober 1986 teilte er der Beklogien mit, doß
sie ouf eine Berichtigung der Steuerbescheide fürl9B0 und l9B3 dringen
möge. Diese wurde vom Finonzomt obgelehnt.

Der im Mörzl9BB erhobenen Kloge ouf Zohlung von 8.166,96 DM nebst

Prozeßzinsen gob dos Londgericht stott. Auf die Berufung, mit der die
Beklogte die Einrede derVeriöhrung erhob, wies dos Oberlondesgericht
die Kloge ob, soweit der Klöger einen Schoden für den Veronlogungs-
zeitroum l9B0 in Höhe von1.987,20 DM geltend gemocht hotte, und hielt

im übrigen die Verurteilung zur Zohlung von 6.179,76 DM nebst Proze$-

zinsen o uf recht. Mit der zu gelossenen Revision verfol gt d ie Beklo gte ih ren

Antrog ouf vollstöndige Klogeobweisung weiter. Die AnschluDrevision

des Klögers erstrebt die Wiederherstellung des Urteils des Londgerichts.
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des primören Schodenersotzonspruchs ouf die MOglichkeit des Regres-

ses gegen ihn hinzuweisen, ist ein solcher Anspruch ober ebenfolls
gemöfl $ 68 StBerG veriöhrt.

Denn der Sekundöronspruch setzt einmol eine neue, schuldhcfte Pflicht-

verletzung vorous. Er konn nur entstehen, wenn diese PflichVerlelzung zv
einerZeit begongen wurde, in der der Primöronspruch noch hötte durch-
g eseiztwerden kön nen, o lso i nsbesondere noch n icht veriö h rt wo r. Dieser
Regreßonspruch veriöhrt noch $ 68 StBerG ebenfolls in 3 Johren (BGHZ

94,380,3871.; BGH in WM l9BB, 127,128; BGH Urt.v. 14.2.198q o.o.O.l.

Entscheidungsgründe:

Die Revision der Beklogten führt zur Abweisung der Kloge, soweit dos
Berufungsgericht mehr ols 4.278,96 DM nebsi Zinsen zuerkonnt hot und
ist im übrigen unbegründet. Die Anschlußrevision hot keinen Erfolg.

l. Dos Berufungsgericht stellt von der Revision der Beklogten unbeon-
stondet und zutreffend fest, doß diese den Klöger bei der Abfossung
der Sieuererklörungen für die Johre l9B0 bis l9B3 schuldhoff nicht ent-

sprechend den Pflichten des Berotungsvertrogs über ihm zustehende

Steuervergünstigungen oufgeklört hot. Sie hötte in Erfüllung ihrer ous

dem Steuerberotungsouftrog fließenden Berotungspflichten dorouf
hinweisen müssen, doß der Klöger sowohl den Ausbildungsfreibetrog
noch $ 33 o ESIG ols ouch den Behindertenfreibetrog noch $ 33 b
Abs. 5 mit Abs. 3 Sotz 3 ESIG ie zvr Hölfte geltend mochen könne,

wenn er keine obweichende Vereinborung mit seiner geschiedenen

Ehefrou getroffen hobe. lm Folle richtiger Berotung hötte der Klöger,

wie in den Vorinstonzen unstreiiig wor, die Gewöhrung der beiden
Frei betrö g e i n seinen Steuererklö ru n gen beo ntro gf dementsp rechend

wöre in den Bescheiden furl98l bis l9B3 die Einkommen- und Kirchen-

steuer um die im Totbestond wiedergegebenen Betröge niedrigerfest-
gesetzt worden.

Gegen den Eintritt eines Schodens in dieser Höhe mocht die Revision

geltend, dos Berufungsgericht hobe den Vortrog der Beklogten im

ersten und zweiien Rechtszug nicht beochtei, im Folle eines {wegen der
geringeren Steuerschuld) höheren Einkommens des Klögers hötte
dieser wohrscheinlich hoheren Unterholt zohlen müssen.

Die Rüge ist unbegründet. Zwor können mit den durch die
PflichVerletzung entstondenen Schöden ouch Vermögensvorieile
erwochsen sein. Diese müssen im Wege der Vorteilsousgleichung
noch $ 249 BGB ols schodenmindernd berücksichtigt werden, wenn
sie durch dos Schodenereignis odöquot verursocht sind und ihre
Anrechnung dem Zweck des Schodenersotzes sowie der Billigkeit ent-
spricht. Der Schödiger hot dorzutun, doß und gegebenenfolls in

welcher Höhe der Geschödigte einen ouszugleichenden Vermögens-
vo rtei I erl o n gt h o be (Se n ots u rt. v. 3,l. l. I 991 - IXZR124 /90 m. w. N., zV. b ).

Dieser die Beklogte treffenden Dorlegungslost genügte ihr im zweiten
Rechtszug nicht mehrwiederholtes und ouch nicht unter Beweis gestell-

tes Vorbringen nicht. Es wor so wenig substontiiert, doß es den Klöger,
insbesondere nochdem dos Londgericht die Schodenhöhe fur unstrei-

tig erochiet hotte, nicht zu einer Dorstellung seiner Unterholtspflichten
zwong.

Stichwort- u nd Entscheidu ngsverzeich nis
(Heft I -7,19911

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Ausschluß d. Kündigungsrechts

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
(s. ouch Versicherungsschutz)

- wissentliche Pflichtverletzung
: Kousolitötsprüfung
: Wirksomkeit, AGBG

Anerkenntnis

- d. Bilonzberichtigung?

Aufrechnungsverbot
- $ 19 GmbHG

Auseinondersetzung

- Wertpopierdepot v. Eheleuten

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Absch luß
: Verdienstbescheinigun g

Bonkhoftung

- Dorlehensvollmocht, Eheleute

- Hoftung d. Ehe{rou b. Betriebskredit

- Hoftungsbeschrönkung, grobes Versch ulden

Bouherrenmodell

- Grunderwerbsteuer

Belehrungspflicht d. StB, Wp, RA

- fehlende Belehrungsbedu rftigkeit
: vergebliche Belehrungen
: Belehrung d. Vorberoter

- ungefrogte -: Zweifel d. Steuerberoters

- Beweislosi

Beweislost

- f. unterlossene Aufklörung/Belehrung
- f. Fehlberotung

- f. Rücknohme d. Rechtsbehelfs

Bilonzberichtigung

- Anerkenntnis?

Bindungswirkung

- belostender Steuerbescheid

Buchführungsouftrog

- Belehrungspflichten
: Kossenbuch

- Kontierung
: Belegoussoge

- Prü{ung d. Unterlogen
- Umbuchungen

Buchholtungsunterlogen

- Aufforderung zur Vorloge

Dorlegungslost f. Regreßonspruch
{s. ouch Beweislost)

- Bilonlehler
- Buchungsfehler

Dienstverlrog

- Steuerberotungsverirog

Dritthoftung

- Erklörungen d. RA

- Verhondlungsgehilfe d. Mondonten
- Vertrog m. Schutzwirkung

zugunsten Dritter
: Bewertung
: Bilonzerstellung
: Gesellschoftsgründung
: Testot

- Verschulden b. Vertrogsverhondlungen

Durchgriffshoftung
ls. Geschöftsf ührer Wp/StB-GmbH )

Feststellungskloge

- negotive -
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2. Wie dos Berufungsgericht richtig erkonni hot, ist iedoch der Anspruch

ouf Ersotz des Schodens, der dem Klöger durch den Berotungsfehler

der Beklogien erwochsen ist, noch $ 68 mit $ 22 StBerG veriöhrt. Noch
diesen Vorschriften veriöhrt der Anspruch des Auftroggebers ouf
Schodenersotz ous dem zwischen ihm und einem Steuerberoter oder
einer Steuerberotu n g sgesel lschoft besiehen den Vertro gsverhö ltn is i n

drei Johren von dem Zeitpunki on, in dem der Anspruch entsteht.

Die Entstehung eines Schodenersotzonspruchs, die noch dem Gesetz
(gl9B BGB, $51 BRAq $68 StBerGl den Louf der Veriöhrungsfrist

beginnen lößt, ist donn zu beiohen, wenn der Schoden wenigstens

dem Grunde noch erwqchsen, ferner wenn durch die Verletzungs-

hondlung eine ols Schoden onzusehende Verschlechterung der
Vermögensloge eingetreten ist, ohne doß feststehen muß, ob ein

Schoden bestehen bleibt und dqmit endgültig wird, oder wenn eine

solche Verschlechterung derVermögensloge oder ouch ein endgültiger
Teilschoden entstonden ist und mit der nicht entfernt liegenden

Möglichkeit des kiinftigen Auftretens bisher noch nicht erkennborel
odöquot verursqchter Nqchteile bei verstöndiger Würdigung gerech-

netwerden konn (BGH2100,228,231f).ln diesen Follen konn und muß

der Ablouf der Veriöhrungsfrist durch Erhebung einer Kloge ouf Fest-

stellung der Pflicht, den noch nicht bezifferboren entstondenen und

enistehenden Schoden zu ersetzen, unterbrochen werden.

Zu Recht n i m mt dos Beruf u n gsg ericht o n, d o{J d ie Veriö h ru n gsf rist oh ne

Rücksicht dorouf, ob und wonn der Klöger von seinem Schoden
erfohren hot, spötestens mit dem Eintriit der Bestondskroft der für die
Johre l9B0 bis l9B3 erlossenen, den Klöger belostenden Sieuerbe-
scheide zu loufen begonnen hot. Die Erfüllung des Steuertotbestondes

($ 38AO) ist ouf dos Entstehen der Hoftung des Steuerberoters ohne
Einfluß.

ol Seiztwie hierein Bescheid im Sinnevon $$ 1721+ AO Steuern infolge
einer schuldhoften Pflichtverletzung eines Steuerberoters zu hoch

fest, so mog ein Schoden noch nicht entstqnden sein, wenn oufgrund
eines fristgerechten und desholb noch zulössigen Einspruch ($$ 348
Abs. I Nr.l, 355 AO) dqs Finqnzomt olsbold zugunsten des Steuer-

pflichtigen entscheiden könnte und müßte. Denn die Finonzbehörde
hot ouf rechizeiiigen Einspruch die Soche in vollem Umfong erneut
zu prüfen '.9367 Abs. 2 AOI und entsprechend einer nunmehr vom

Steuerberoter berichtigten feh lerf reien Steu ererklö ru n g d ie richtige

Entscheidung im Sinne des $ 38 AO zu treffen.

,Aus den Gründen:

Die Berufung der Klöger ist zulössig; sie ist ober nicht begrÜndet.

Einem etwoigen Schodenersotzonspruch der Klöger wegen schuldhoft

fehlerhofter Berotung des Beklogten im Zusommenhong mit dem Erwerb

der vier Eigentumswohnungen in H. und L. steht die Einrede der Ver-

iöhrung entgegen, so doß ein etwoiger Schodenersotzonspruch nicht

mehr durchgesetzt werden konn.

Es konn desholb dohinstehen, ob und inwieweit der Beklogte bei dem

Erwerb dieser Eigeniumswohnungen mitgewirkt hot und ob er sich inso-

weii ei ner positiven Vertro gsverleizu n g d es u mfossenden Steuerberoter-

vertroges schuldig gemocht hot.

Die Klöger hoben die vier Eigentumswohnungen in H. und L. 1929 und

1980 erworben. Der behouptete Schoden der Klögerworim Zeitpunkt des

Erwerbs der Eigentumswohnungen entstqnden, do der Kouf der Eigen-

tumswohnungen nicht mehr rückgöngig gemocht werden konnte. Die

Rechisp rech u n g des Bu ndesgerichtshofs h insichtl ich der Veriöhrun g von

Schodenersotzonsprüchen bei fehlerhoften Steuerbescheiden, doß der

Schodenersotzonspruch solonge immer neu entsiehe, solonge noch eine

Berichtigung des Steuerbescheides möglich sei, ist hier nicht onwendbor.

Denn mit dem Erwerb der Wohnungen zu einem gegenüber dem

Verkehrswert erhöhten Preis wor der Schoden endgültig entstonden.

Die Primörveriöhrung ous $ 68 StBerG endete domit Endel9B2 bzw. Ende
.l983.

Dobei ist unerheblich, ob die Klöger von dem ihrer Behouptung noch

überhöhten Koufpreis Kenntnis hotten. Denn der Louf der 3-iöhrigen

Veriöhrungsfrist des $ 68 StBerG ist unobhöngig dovon, ob die Klöger

Kenntnis von der Pflichverletzung des Beklogten und dem Schoden

hotten.

Zum Ausgleich der kurzen Veriöhrungsfrist des $ 68 StBerG muß ein

Steuerberoter iedoch, wenn ihm ein Fehler unterloufen ist, hierouf und ouf

die Regreflmoglichkeit hinweisen. Ein Versto0 gegen diese Pflicht führi

zum Sekundöronspruch, der ebenfolls noch $ 68 StBerG in 3 Johren ver-

iöhrt (BGH Xl ZR l4lBB Urt.v. 14.2.1989t BGHZ 94,380ff.). Diese zum

seku n d ö ren Schodenersotzo nspruch g egen Rechtso nwö lte entwickelte

Rechtsprechung zur Veriöhrungsfrist gemöß $ 5l BRAO gilt ouch fÜr g 68

StBerG, wie der Bundesgerichtshof in seinem Urt.v. 
'l4.2.1989 in Xl ZR

14/BB ousgeführt hot. Selbst wenn der Beklogte es desholb schuldhoft

pflichtwidrig unterlossen hot, die KlAger vor Ablouf der Veriöhrungsfrist
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(BGH NJW 87,1020; Polondt, S 265 BGB Einführung Anm.lllcl. DoD diese
Voroussetzungen vorliegen und der Beklogte nicht nur die Richtigkeit
seiner Angoben zugesichert hot, geht ous dem Vorbringen der Klögerin
und der erstinstonzlichen Aussoge des Zeugen Dr. M. nicht hervor.

Die Verlöhrung ist ouch nicht in entsprechender Anwendung des $ 209
Abs.l BGB durch dos finonzgerichtliche Verfohren unterbrochen worden.
Aus dem Urteil des BGH in BGHZ95;238ff folgt vielmehr im Umkehr-
schluß, do0 grundsötzlich nichtwie es ouf den Zeiipunktder Bestondskroft
bzw. der Rechtskroft obzustellen ist und doß nur ousnohmsweise bei
Schodenersoizonsprüchen ous $ 839 BGB gegen eine Behörde, deren
Bescheid in einem Vorverfohren wegen der Subsidioritöt ongefochten
wird, die Veriöhrungsfrist gehemmt ist. Dieser Rechtsgrundsotz bei einem
Amtshoftungsonspruch konn nicht ouf einen Schodenersotzonspruch
gegen einen Sieuerberoter überirogen werden, so doß die Revision

mongels Vergleichborkeit der Follgestoltung nicht zuzulossen wor.

Soweit die Klogerin sich dorouf beruft, erst mii Schreiben vom 13.10.1986
überhoupt über die Veronlogung zur Grunderwerbssteuer informiert
worden zu sein, fuhrt dos nicht zu einer onderen Beurteilung. Denn die
Klögerin hötte mit ihrer Kloge vom 3.l.12.1986 ouch Kloge gegen den
Beklogten zu 3. erheben können, der sie noch ihrem eigenen Vorbringen
persönlich beroten hoben soll. Die Kloge gegen den Beklogten zu 3. ist

ober erst om 30.11.1987, olso mehr ols ein Johr noch Kenntnis oller
Umstönde, erhoben worden. Noch g242BGB hötte der Klögerin ollen-
folls eine gewisse Uberlegungsfrist eingeröumt werden können, die ober

iedenfolls Ende l9BZ bereits obgeloufen wor.

b) Ein Steuerbescheid wird iedoch bestondskröftig im Sinne der $$ lZ2 ff
AO, wenn innerholb der Rechtsbehelfsfrisi (g 355 AOI der Einspruch

versöumt worden ist. Donn ist ein Vermögensnochteil in Höhe des
Betroges eingetreten, um den iener Bescheid die Steuer im Vergleich
zur Steuerbelostung oufgrund fehlerfreier Steuererklörung zu hoch
festgesetzt hoi. Gemö$ 9172 Nr. 2 o AO dorf ein bestondskröftiger
Bescheid zugunsten des Steuerpflichtigen nicht mehr geöndert
werden, es sei denn, er ist von einer unzustöndigen BehOrde erlossen
(Nr. 2 b) oder die Anderung ist gesetzlich zugelossen (Nr: 2 d). S lZ3

Abs. I Nr. 2 o AO erloubt die Anderung eines den Steuerpflichtigen
belostenden, bestondskröftigen Bescheids durch Festsetzung niedri-
gerer Steuern nur, soweit Totsochen oder Beweismittel nochtröglich
bekonnt werden und den Steuerpflichtigen kein grobes Verschulden
doron trifft, doß die Totsochen oder Beweismittel erst nochtröglich
bekonntwurden. DosVerschulden eines steuerlichen Beroiers muß sich

der Steuerpflichtige zurechnen lossen (BFH Urt.v. 13.6.198? BSIBI ll

1989,789,791 m.w.N.). Dementsprechend blieben ouch die 1986

gestellten Abönderungsontröge unstreitig ohne Erfolg.

cl Ein bestondskröftiger Steuerbescheid konn ollerdings oufgrund einer
Außenprüfung beim Steuerpflichtigen ($$193 bis 203 AO) nicht nur
zum Nochteil, sondern ouch zugunsten des Steuerpflichtigen obge-
öndert werden. Diese Moglichkeit der Abönderung zum Vorteil des

Steuerpflichtigen reichf, wie dos Berufungsgericht richtig erkonnt hot,
nicht ous, die Schodenersotlorderung des Steuerpflichtigen gegen
seinen Steuerberoter erst in dem Zeitpunkt ols entstonden onzusehen,
in dem der Berotungsfehler, der zur bestondskröftigen Festsetzung

überhöhter Steuern gefuhrt hotte, ouch oufgrund einer,Außenprüfung
wegen Abloufs der Festsetzungsfrist (gg 169 - lzl AOI nicht mehr zu-
gunsten des Steuerpflichtigen korrigiert werden konn. lst eine Steuer-

erklörung noch gesetzlicher Vorschrift einzureichen, so beginnt die
vieriöhrige Festsetzungsfrist ($ 

.169 
Abs. 2 Nr. 2 AOI mit Ablouf des

Kolenderiohres, in dem die Steuererklörung eingereicht wird, spöte-
siens mitAblouf des dritten Kolender[ohres, dos ouf dos Kolenderiohr
folgt, in dem die Steuer entstonden ist ($ lZ0 Abs. 2 Nr.lAO). Donoch
würde die dreiiöhrige Veriöhrung des Anspruchs ouf Ersotz des

Schodens, der ouf einervom Steuerberoterzu verontwortenden fehler.

hoften Steuererklörung beruht, frühestens mit dem Ende des vierten
Johres noch Ablouf des Johres beginnen, in dem die Steuererklörung
eingereichtwurde; dieVeriöhrung noch 5 68 StBerG iröte mithin immer

mehr ols sieben Johre noch Abgobe der fehlerhoften Steuererklörung
ein.

Veriöhrung des Schodenersotzonspru€hs
- Veriöhrungsbeginn, $ 68 SiBerG

- feh lerhofte An logeentscheid ung
{OLG Homm Urt.v.7.7.1989 - 25U 243/BBl

Leitsotz (d.Verf.l'

Behouptet der Mondont, der StB hobe schuldhoft versöumt, ouf die
Unongemessenheit des Koufpreises für eine Eigentumswohnung hin-
zuweisen, so beginnt die Veriöhrungsfrist dieses ongeblichen Schoden-
ersotzonspruches gegen den StB im Zeitpunkt des Koufobschlusses.
Noch dem Vortrog des Mondonten ist in diesem Zeitpunkt der Schoden
ongeblich entsionden.
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Die dohingehende Auffossung des Klögers widerspricht eindeutig dem

Wortlout und Zweck des $ 68 StBerG. Wenn ollerdings die Veriöhrung

des Schodenersotzonspruchs gegen den Steuerberoter im Folle einer

Außenprüfung erst mit deren Abschluß begönne (so BGHZ 96,290:
Gl1986, 27:EWiR $ 68 StBerG 1/86,297 [Gröfe]], so dürFte folgerichtig

die Veriöhrung noch $ 68 StBerG ouch donn, wenn eine Außenprüfung

bisher unterblieben ist, nicht beginnen, solonge oufgrund einer solchen

Prüfung der bestondskröftige Steuerbescheid noch geönderi werden

könnte, weil die Festsetzungsfrist ($ 169 AO) noch nicht obgeloufen ist.

Der erkennende, nunmehr für Entscheidungen über die Hoftung der

Steuerberoter ollein zustöndige Senqt hölt iedoch die Prömisse, doß die

Veriöhrungsfrist im Folle der Außenprüfung immer mit deren Abschluß

beginne, nicht für richtig.

ool Er ist ollerdings mit dem Vll. und dem lVo-Zivilsenot derAuffossung,

doß durch eine Pflichtwidrigkeit des Steuerberoters verursochte

Schaden im Folle einer Außenprüfung donn erst im Sinne des $ 68

StBerG entsto nden sind, wen n o ufg ru nd der Außen prüf u n g höhere

Steuern erhoben werden und die Mehrbetröge ohne den Fehler

des Steuerberoters ouch noch dem Ergebnis der Außenprüfung

nicht festgesetzt worden wören (so BGHZ 73,363; BGH, Urt.v.

14.7.1982- lVo ZR l0/Bl, VersR 1982,10531. Denn in diesem Foll hot

sich der Feh ler des Steuerberoters erst mit dem Abschluß der Außen-

prüfung ousgewirh und die Pflicht begründet, vermeidbore Steuern

zu zohlen.

bb) Soweit iedoch oufgrund der Außenprüfung wegen fehlerhofter

Berotung zu hoch festgesetzte Steuern zurÜckerstottetwerden, ist in

Höhe des Erstottungsbetrogs ein bereits eingetretenerSchoden ge-

mindert worden. Die vorongegongenen überhöhten Steuerzoh-

lungen hoben in der Regel weitere Nochteile, insbesondere den

Aufwo nd f u r Sch u ldzinsen oder den Verl ustvon Ko pito lertrö gen ver-

ursocht, die oufgrund der Außenprüfung nichi ousgeglichen wer-

den.Alle diese Schöden woren bereits miider Unonfechtborkeiider
Bescheide entstonden, die wegen der Pflichtverletzung des Steuer-

beroters zu hohe Steuern festgesetzt hotten. Wegen der Bestonds-

kroft dieser Steuerbescheide stond dem Grunde noch fest, doß der

Steuerberoter Schqdenersotz schuldet. Die Vermögensloge des

Steuerschuldners hotte sich verschlechtert, weil er überhöhte

Steuern zqhlen mußte. Die dofür mo0gebenden Steuerbescheide

hötte cruf seinen Antrog nur unter den engen Voroussetzungen

des $ lZ3 AO zu seinen Gunsten geöndert werden können. Einen

Anspruch ouf Außenprüfung hot der Steuerpflichtige nicht. Aus

der Klögerin Ende l9B2 eine neue PflichVerletzung onnehmen wÜrde, weil

der Beklogte zu 3. es unterlossen hot, die Klögerin ouf die ergongenen

G ru nderwerbssteuerbescheide h inzuweisen, wö re ei n Anspruch hiero us

Ende l9B5 veriö hrt gewesen. Kloge erhoben hot die Klögerin o ber gegen

den Beklogten zu 3. erst mit ihrer Klogeerweiierung vom 30.11.1987.

Dem Beklogten zu 3. ist ouch nicht verwehrt, sich ouf die Einrede der

Veriöhrung zu berufen.Zwor muß ein Steuerberoter zum Ausgleich der

kurzen Veriöhrungsfrist und zum Schutz der lnteressen der Mondonien,

wenn ihm ein Fehlerunterloufen ist, hierouf und ouf die Regreßmöglichkeit

hinweisen. Ein Versto0 gegen diese Pflicht führt zum Sekundörqnspruch,

der ebenfolls noch $ 68 StBerG in drei Johren veriöhrt (BGHZ 94,380f{;
NJW 88, 265). Der.Seku ndö ro nspruch setzt iedoch ei ne neue sch u ld hofte

PflichVerletzung vorous. Er konn nur entstehen, wenn diese zu einer ZeiI

begongen wurde, in der der Primöronspruch noch hötte durchgesetzt

werden können, olso insbesondere noch nicht veriöhrt wor.

Eine solche schuldhofte neue PflichVerletzung ist noch dem Ausscheiden

des Beklogten zu 3. ous der Gesellschoft bürgerlichen Rechts Ende l9B2

ober nicht vorgetrogen und ouch ous den Umstönden nicht ersichtlich.

Die Klögerin hot ouf Befrogen dozu nicht sogen können, ob der Beklogte

zu 3. noch diesem Zeitpunkt noch mit derAngelegenheit b'efo{Jt gewesen

ist. Desholb greift ouch der Sekundöronspruch nicht durch.

Doß der Beklogte zu 3. neben seinem früheren Mitgesellschofter P

Mitinitiotor und insoweit ouch Anlogeberoter des froglichen Oblekts

gewesen sei, begründet keine obweichende Veriöhrungsfrisi. Denn die

Vorschrift des $ 68 StBerG umfoßt noch ihrem Wortlqut und noch ihrem

Schutzzweck quch die konkurrierenden Ansprüche. Denn dos ist immer

donn onzunehmen, wenn dos Recht des Glöubigers, noch Veriöhrung

des Vertrogsonspruchs weiterhin Anspruch ous Delikt oder onderen

Rechtsgründen geltend zu mochen, die gesetzliche Regelung Über die

kurze Veriöhrungsfrist oushöhlen würde (BGHZ 66, 317 : stöndige

Rechtsprech ung l. Desho lb g reift die 30-iö h rige Veriö h ru ngsfrist gegen-

ü ber An lo g eberotern oder Prospekthero usgebern, wen n d iese o ls berufs-

mößige Sochkenner eine Gorontenstellung einnehmen, hier nicht ein.

Die Klögerin konn sich ouch nicht dorouf berufen, der Beklogte zu 3.

hobe die Grunderwerbssteuerfreiheit gorontiert und hofte desholb

30 Johre. Ein selbstöndiges Gorontieversprechen - ein unselbstöndiges

Go ro ntieversprechen fö llt u nter d ie ku rze Veriö h ru ngsf rist des $ 68 StBerG

- setzt ober vorous, doß der Goront eine zusötzliche und selbstöndige

Verpflichtung zur Schodlosholtung eingeht, folls der gorontierte Erfolg

nicht eintritt, wobei er ouch für olle untypischen Zufölle hoften will
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Veriöhrung
des Schodenersohonspruchs
- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- FG-Verfohren
(OLG Homm Urt.v.l7.l0.1990 -25U 57/B9l

Leitsötze (d.Verf.)'

L Die Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen gegen Steuerberoter
wegen vermeidbor gewesener Grunderwerbsteuer beginnt mit Erloß

des Steuerbescheides.

2. Dos Rechtsmittelverfohren gegen den Grunderwerbsteuerbescheid
unierbricht die in Louf geseizie Regreßveriöhrung gem. $ 68 StBerG
nicht entsprechend 9209 Abs. I BGB.

Aus den Gründen:

Schodenersotzonsprüche gegen Steuerberoter veriöhren noch $68
Steuerberotergesetz in drei Johren, beginnend mit der Entstehung des
Anspruchs.

Der Beklogte wor Sieuerberoter ouch der Klögerin, nicht nur ihres Ehe-

ffi o h heS; zu m i ndest wo r sie in den u mfo ssen den Steuerberotervertro g, zu

dem ouch die Erstellung der Einkommenssieuererklörungen der Klögerin
und ihres Ehemonnes gehörten, einbezogen. Domit ist der Beklogte ouch
ihr gegenüber steuerberotend tötig geworden, so doß $ 68 Steuer-

berotergesetz Anwend u n g findet.

Die Berotung überden Erwerb derMiteigentumsonteile und die behoup-
tete Zusicherung der Grunderwerbssteuerfreiheit, die sich im übrigen
ouch ous dem vom Beklogten zu 3. mit herousgegebenen Prospekt

befindet, wor im Sommer l9ZB. Entstonden im Sinne des $68 Steuer-
berotergesetz ist der Schoden spötestens mit dem Erloß der Grund-
erwerbssteuerbescheide om 25.8.1981. Er veriöhrte donoch, wie dos
Londgericht zutreffend ousgeführt hot, mit Ablouf des 25. B.l9B4.

Bereits Ende 1982 wor ober der Beklogte ous der Steuerberotersozietöt
mit dem Steuerberoter P. ousgeschieden, wos er zuvor sei nen Mo ndo nten

mitgeteilt hotte. Domit wor dos Vertrogsverhöltnis der Klögerin bzw. ihres

Ehemonnes mit dem Beklogten beendet worden und mit der in erster
lnstonz mifuerklogten Steuerberoterproxis D. PT GmbH ein neues Steuer-

beroierverholtnis begründet worden. Selbst wenn mon nun zugunsten

diesen Gründen folgt der erkennende Senot der Rechtsprechung

des lVo-Zivilsenots (BGHZ 96,290,296]rnicht,soweit im Folle einer

Außenprüfung ohne Rücksicht ouf ihr Ergebnis erst mit deren

Abschluß der Schodenersotzonspruch im Sinne des $ 68 StBerG

entsionden sein soll. Donn ober entföllt der einzige Grund, den

Beginn derVeriöhrungsfrist bis zu dem Zeitpunkt hinouszuschieben,

in dem ouch oufgrund einer Außenprüfung wegen Festsetzungs-

veriöhrung ($$ 16? lZ0 AOI der bestondskröftige Bescheid, der
infolge der Pflichtwidrigkeit des Steuerberoters ungerechtfertigt

hohe Steuern festgesetzi hot, nicht mehr geöndert werden konn.

Domit ist der Kriiik on der Entscheidung BGHZ 96,290 (vgl. Gröfe/
Lenzen/Roiner; Steuerberoterhoftvng 2. Aufl. Rdnr. 895 ff m.w. N.;

Spöth, Die zivilrechtliche Hoftung des Steuerberoters 3. Aufl. Rdnr.

431 f) Rechnung getrogen.

dd) Noch olledem woren die Ansprüche des Klögers ouf Ersotz des

Schodens, die ieweils mit der Unonfechtborkeit der Steuerbe-

scheide in den Johren l9B2 bis l9B4 entstonden worenrzurZeit der

Erhebung der Kloge im Mörz lgBB schon veriöhrf die Beklogte

verweigert desholb zu Recht die Erfullung der Klogeforderungen

19222 BGBI, soweit sie sich ouf Veriöhrung berufen dorf.

3. o) Dos Berufungsgericht meint, die Beklogte dürfe sich ouf die mit dem

Eintritt der Unonfechtborkeii der Steuerbescheide om ]4.12.19U,

om 21.9.1983 und om 5.9.1984 beginnende Veriöhrung der

Schodenersotzonsprüche des Klögers nicht berufen. Zur Begrün-

dung fuhrt dos Berufungsgerichi ous,

Der Steuerberoter ho be sei nen Mo ndo nten ü ber seine Pf I ichverlet-

zung und die Veriöhrung etwoigerAnsprüche gegen sich zu beleh-

ren. Sonsi moche er sich schodenersotzpflichtig und hobe seinen

Mondonien so zu stellen, wie wenn er ordnungsgemö0 beleh*
höfie. Der ous der unterlossenen Belehrung hergeleiteie sekundöre

Schodenersotzonspruch setze eine erneute schuldhofte Pflicht-

verletzung des Sieuerberoters vorous. Eine solche hobe die
Beklogte begongen, weil sie in den Steuererklörungen für die Johre

lg8l bis l9B3 den Fehler, der ihr bereits beiAnfertigung der Steuer-

erklörung für l9B0 unierloufen sei, wiederholt hobe. Anders ols

bei der Durchsicht eines Steuerbescheids hobe die Beklogte bei

Erstellung einer ieden neuen Steuererklörung die Pflicht, ouch die
Grundlogen der Besteuerung erneut zu prüfen. Ein sorgföltig und

gewissenhoft orbeitender Sieuerberoter harc Anloß gehobt,

zumindesi Rücksproche mit dem Mondonten zu holten, ob die
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Geltendmochung des Behindertenfreibetrogs für die geschiedene
Ehefrou des Klögers wie im Voriohr erfolgen solle. Es wöre donn dos
Versehen oufgedeckt worden. Die Unterbringung des Sohnes in Ein-

richtungen für Behinderte hötte die Beklogte veronlossen müssen, die
Froge des Ausbildungsfreibetrogs erneut zu prüfen. Donoch hobe sie

bei Erstellung der ieweiligen Steuererklörungen, beginnend mii der-

ienigen für dos Johr l98l, belehren müssen. Der Geltendmochung des

Schodenersotzonspruchs für die Johre l98l bis l9B3 stehe ouch nicht
entgegen, do0 der Klögerob l9B4 durch einen onderen Steuerberoier
beroten und ouf den Fehler der Beklogten oufmerksom gemocht
worden sei.

bl Diese Ausführungen begegnen zum Teil durchgreifenden Bedenken.

Mit Recht nimmt dos Berufungsgericht on, ein Steuerberoter moche
sich erneut schodenersotzpflichtig und durfe sich desholb nicht ouf
Veriöhrung des Regreßonspruchs berufen,wenn er Pflichten ous einem

noch bestehenden Steuerberoiungsvertrog vor Veriöhrung des

Regreßonspruchs dodurch verletzt, doß er über die Möglichkeit einer
eigenen Hoftung seinen Mondonten nicht unterrichtet und über die
moßgebenden Veriöhrungsvorschriften nicht belehrt. Diese soge-

'-Il-If. IörI,.'I InL
nonnTe JeKUnoornonung oes JTeueroeroTers tsT oerlentgen oes KecnTS-

onwolts nochgebildet (BGH Gl B/82:BGHZB3,l7 :ZlP 1982,451

m. Anm. Gröfe : BGIIZ 83, 17; Urt. v. 20.1.19n - Vo ZR 283/80
Gl 6/n: NJW lgU,l2BB vgl. ouch BGH Gl 1986,27 : EWIR $ 68
StBerG l/86297 lGröfe]: BGHZ 96,290,2981.

Dos Berufungsgericht beochtet ober nicht genügend, doß eine solche

erneute Pflichverletzung nur ongenommen werden konn, wenn sie

nicht mit derden Regreßonspruch ouslösenden ideniisch ist und wenn
wöhrend des Loufs der Veriöhrungsfrist und vor Beendigung des Auf-

tro gs zu r Steuerberotu n g ei n beg rü ndeter An loß zur Belehrun g g eg e-

ben wor und diese dennoch unterblieben ist. Ein solcher Anloß zur
Belehrung besteht insbesondere donn, wenn derAnwolt (oder Steuer-

beroter) ous einem Urteil, einem Schriftsotz oder einem sonstigen
Hinweis erkonnt hot, doß er für einen Schoden seines Mondonten
verontwortlich ist. Hotte derAnwolt (oder Steuerberoterl wöhrend des

Loufs der Veriöhrung des Regreßonspruchs und vor dem Ende des

Mondonten keinen begründeten Anloß, eine durch seine Pflicht-

widrigkeit verursqchte Schödigung des Mqndonten zu erkennen und

diesem die Durchsetzbqrkeit des Regreßonspruchs zu ermöglichen,
so beruht die eingetretene Veriöhrung nicht ouf dem Verholten des
Anwo lts (oder Steuerberotersl u n d ko n n i h m n icht o ls Verletzu n g seines

unzulössig verworfen wurde, weil der Klöger in Ermonglung einer zu

seinem Nochteil ergongenen Enischeidung noch nicht beschwert sei.

Erst durch den nochfolgenden Bescheid vom 20. 8.1986 durch den die

Finonzbehörde die Anerkennung des Bouvorhobens ols Zweifomilien-

hous versogte, wurde der Klöger erstmols beschwert. Den n n u n meh r sto nd

fesf, do0 bei der Festsetzung der Einkommenssteuer die geltend

gemochten Werbungskosten nicht in vollem Umfong onerkonnt würden.

lm Foll des Klögers tritt der Einheitswertbescheid vom 20. B.1986 on die

Stelle der sonst im Anschluß on eine Betriebsprüfung vorgesehenen

Schlußbesprechung. Diese Schlußbesprechung isi im Streitfoll unter-

blieben. ln einem solchen Foll geht es noch Auffossung des Senots nicht

on, den für den Beginn der Veriöhrung moßgeblichen Zeiipunkt ouf die

zuvor erfol gte Betriebsprüf u n g zu rückzuverlo g ern. Viel meh r erscheint es

sochgerecht, in einem Foll, in dem die Schlußbesprechung unterbleibt, ouf

den Zeiipunkt der Bekonntgobe der Entscheidung der Finonzbehörde

obzustellen. Dies wor der 20. B. 1986. Durch die zuvor om 16. B.1986 beim

Lo ndgericht eingego ngene u nd o lsbo ld zugestel lte Klo ge wu rde der Lo uf

der Veriö h ru ngsfrist u nterbrochen.

Anmerlalng:

Die Entscheidung des OLG Düsseidorf iehnt sich on die BGH-Recht-

sprechung on. Die Besonderheit des Sochverholts muß hervorgehoben

werden, Ein Einheitswertbescheid wor im Zeitpunkt der Betriebsprüfung

nicht ergongen. Die Entscheidung stond ous. Sie wor ouch nicht zum

Gegensiond der Betriebsprüfung gemochtworden. Aus diesem Grunde
kon nte der Sen ot den,,Akt des Fin o nzo mtesi der zu r verm eid bo ren Steuer-

mehrbelostung führte, in dem noch der Bp ersi ergongenen Steuer-

bescheid erblicken.

Veriöhrungsbeginn ist noch Auffossung des OLG nicht der Zeitpunkt der
Bestondskroft des Bescheides, sondern der des Zugongs beim Mondon-
ten. ln dieser Froge dürfte die Entwicklung der Rechisprechung noch offen

sein. Vergl. BGH Urt.v. 4.4.1991, in diesem HeftS. lZl und die dortige
Anmerkung; ebenso OLG Homm Urt. v.17.10.1990, in diesem Heft S.l92l.
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durch die Verletzungshondlung eine - ols Schoden onzusehende -
Verschlechterung der Vermögensloge eintritt, ohne doß zu diesem
Zeitpunkt bereits feststeht, ob der Schoden bestehen bleibt und domit
endgültig wird. lst hingegen noch offen, ob ein pflichtwidriges, mit einem
Risiko behoftetes Verholten zu einem Schoden führt, ist die Voroussetzung
des Entstehens eines Anspruchs im Sinne des $ l9B Sotz I BGB nicht erfullt,
so doß eine Veriöhrungsfrist nicht in Louf gesetzt wird (BGH 2100,228,
231,2321.

Die unvollstöndige und somit folsche sieuerliche Beroiung durch die
Beklogte erfolgte im Johre l98l. Hierdurch trot eine Verschlechterung der
Vermögensloge des Klögers im Vergleich zum Zustond vor der folschen
Berotung noch nicht ein, do die Errichtung des Bouvorhobens zum
domoligen Zeitpunkt noch nichi obgeschlossen wor. Geschodigt ist der
Verirogsportner erst donn, wenn der Vermögensverlust oder dessen
kon krete Gefo h r totsö ch I ich eintritt ( BG H Z 83, 328,333 l. Wird h i n g eg en
der Fehler des Steuerberoters - wie im Foll des Klögers - erst im Zuge einer
Betriebsprüfung Au0enprüfungl oufgedeckt, donn ist noch der Recht-
sprechung für den Beginn der Ver[öhrungsfrist moßgeblich ouf den Zeit-
punkt der sogenonnten Schlußbesprechung obzustellen (BGH VersR

1989,2438,24401. Dies gilt lediglich donn nicht, wenn die Außenprüfung
den Schoden nicht erst herbeiführt, sondern ihn teilweise wieder beseitigt
(BGH Z 83,17, 211. So verhölt es sich iedoch nicht im Foll des Klögers.
lm Zeitpunkt der Betriebsprüfung im Jqhre 1985 woreine Veronlogung des
Klögers zur Einkommenssteuer für die Zeit ob 1982 noch nicht erfolgt.
Die Entscheidung dorüber, ob dos Bouvorhoben ols Zweifomilienhous
onerkonntwurde odernicht,stond noch ous. Die Rechtslogeztr Froge der
Mindestwoh nfloche einer Ein liegerwoh nu ng wo r zudem nicht eindeutig.
Wöhrend dos Finonzomt noch mitSchreiben vom 6. ll. l9B5 - gerichtet on
den neuen Steuerberoter des Klögers - die Auffossung vertrot, doß fur
die Annohme einer obgeschlossenen Einliegerwohnung eine Mindest-
wohnflache von 25 qn erforderlich sei, siellt die Finonzbehorde in dem
nochfolgenden Bericht vom 26JJ986 über die vorongegongene
Betriebsprüfung dorouf ob, doß noch einem Urteil des Bundesfinonz-
hofes vom 20.6.1985 (BStBl l9B5 ll S.582) eine Mehrheit von Röumen
nicht ols Wohnung im Sinne von $ 25 Abs. 5 und 6 BewG ongesehen
werden könng wenn die GesomtflAche weniger ols 23 qm betroge. Die
Schreiben der Finonzbehorde vom 6. 1,l. l9B5 vnd 26.1. 1986 hotten keinen
regelnden lnholt, d. h. in die Rechte des Klögers wurde hierdurch nicht ein-
gegriffen. Dies vero nschoulicht die Einspruchsentscheidung des Fino nz-
omts vom 4.10.1985, durch die ein Einspruch des Klögers,,gegen die
Ermittlung zur Feststellung des Einheitswertbescheids ouf den l.l.l9B3" ols

Auftrogs zugerechnet werden. Der erkennende Senot hot diese
Rechtsloge in dem grundlegenden Urteil zur sogenonnten Sekun-

dörhoftung des Rechtsonwolts ßGHZ 94, 380,385 ffl eingehend
dorgelegt und doron in den nochfolgenden Entscheidungen (Urt. v.

11.7.1985- lXZRll/85 Gl4l/85:EWiR g 5l BRAOI /85,6771Gröfel:
NJW 1985,2941,2943; v. 10.'l0.]985 - lX ZR 153/84 Gl 44/85:
NJW 1986, 5Bi, v. lB.9.1986 - lX ZR 204/85, NJW 1987, 326; v.

1.10.1987 -\XZR202/86 Gl l9BB,32: NJW 1988,265;v.21. l. l9BB -
|XZR65/87 Gl l9BB, 226:WMI9BB,629;v.1.2.1990 - lX ZR 82/99
Gl 1990,]12: LM BRAO $ 5l Nr. 15) festgeholten. Diese Grundsöize
gelten ouch für die Sekundörhoftung des Steuerberoters. Donoch
steht dem Klöger ein Anspruch, do0 die Beklogte ihn so stelle, ols
seien seine Regreßonsprüche nichtveriöh i, nur zu,soweit diese mit

den Steuerbescheiden fur l98l und l9B2 entstonden sind'

ool Es konn unterstelltwerden, dqß die Beklogte im Oktober19S6 durch
ein Schreiben des neuen Steuerberoters des Klögers von dem von
ihr zu verontwortenden Schqden des Klögers erfohren hqf. Dorin

wöre ein begründeter Anloß zur Belehrung über den Regreß-

onspruch zu sehen. Aber im Oktober 1986 woren die Regreß-

onsprüchg die sich ous den bis Sepiember l9B3 bestondskröftig
gewordenen Bescheiden für die Johre l9BO bis 1982 ergoben,
bereits veriöhrt. Die Unterlossung der Belehrung im Oktober 1986

wor nicht mehr ursöchlich dofür, doß die Veriöhrung iener Regreß-

onsprüche nicht durch Klogeerhebung unterbrochen wurde.

bb) Die mit der Besiondskroft des Bescheids für l9B3 om 5.9.1984
beginnende Veriöhrungsfrist wor ollerdings im Oktober 1986 noch
nicht obgeloufen. Aber der erkennende Senot mu0, weil der Klöger
spötestens l9B5 einen onderen Steuerberoter mit der Fertigung der
Steuererklörung für l9B4 und donoch beouftrogt hot, dovon ous-
gehen, doß dos Mondot der Beklogten iedenfolls 1986 bereits
beendet wor. Donn ober fehlte es on einer vertroglichen Pflicht,

die noch hötte verletzt werden können (vgl. Senotsurt. v. l. 2.1990,
o.o.O.). Ein sonstigerAn loD fü r die Beklogte, noch wö hrend des Fort-

bestonds des Mo ndotsverhöltnisses den Klöger über ihre Schoden-
ersotzpflicht zu unterrichten, bestond nicht.

ccl Wie dos Berufungsgerichtzutreffend dorgelegt hot, ist ein etwoiger
Sekundöronspruch, sich nicht ouf die om 13.l.l9B5 eingetretene
Veriöhrung des RegreDonspruchs zu berufen, der mit dem seit
13.1.1982 bestondskröftigen Bescheid für l9B0 entstonden wor;
wegen desAbloufs dergemöß $ 68 StBerG om 

,l3. 
l. l9B5 beginnen-

den ebenfolls dreiiöhrigen Frist, olso seit 
.l3..l.l9BB, 

veriöhri, weil
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die Kloge erst im Mörz l98B erhoben worden ist. Der Sekundör-

onspruch ist spöiestens sechs Johre noch Beginn der Veriöhrung

des Regreßonspruchs veriöhrt (vgl. BGHZ 94, 3801. Die Anschluß-

revision ist demnoch unbegründet.

ddl Nur soweit Schöden mit den seit 14.12.1982 und 21.9.1983

besiondskröftigen Bescheiden für lg8l und l9B2 erwochsen sind,

konn es dorouf onkommen, ob die Fertigung der nochfolgenden

Steuererklörungen für die Johre l9B2 und l9B3 die Beklogte hötte

veronlossen müssen, den Klöger über ihre Hoftüng für zuviel

gezohlte Steuern und über den Wortlout der Veriöhrungsvorschrift

des $ 68 StBerG (nicht ober über den Beginn oder dos Ende der

Veriöhrung) zu belehren.

Die Pflichtwidrigkeit, die einen Schoden des Mondonien verursochi

hot, löst den Sekundöronspruch nicht ous. Eine erneute Verletzung

eines fortbestehenden Auftrogs, die einen weiteren Schodenersoiz-

onspruch begründet, konn iedoch zugleich die Erkenntnis eines

zuvor begongenen Fehlers verhindern. Wöre die Vertrogspflicht
erfülltworden, hötte ein ousreichenderAnloß dofür bestonden, do0
der Steuerberoter über seine ouf einer früheren Pflichtwidrigkeit

beruhende Hoftung und über die Veriöhrungsvorschrift belehre.

Dos hotouch donn zu gelten,wenn sich die gleiche Pflichtwidrigkeit

bei der Beorbeitung der Steuererklörung für dos nöchste oder die
folgenden Johre im Rohmen eines einheitlichen Mondots wieder-

holt, der Sieuerberoter seinen Fehler olso nicht erkonnt hot.

(ll Die Beklogie hötte donoch bei der Vorbereitung der Steuer-

erklörungen für1982 und 1983 ieweils durch RücHroge beim Klöger

klören müssen, ob die Voroussetzungen für die Steuelvergünstigun-

gen wegen der Behinderung seines Sohnes vorliegen. Bei Erfüllung

dieser ous dem Steuerberotungsvertrog fließenden Pflicht hötte die
Beklogie erkennen müssen, dolJ sie in den Steuererkldrungen für die

Johre l9B1 und l9B2 schuldhoft lene Steuervergünstigungen nicht

hotfe beonirogen lossen. Die Perpetuierung dieses schon l98l
begongenen Fehlers bis zur Steuererklörung f ür dos Johr l9B3 konn

die Beklogte nicht entschuldigen. Desholb wor die Beklogte ous

dem noch bestehenden Berotungsvertrog verpflichiet, mii der
Feriigung derzutreffenden Steuererklörung für1992und l9B3 in dem

ieweils folgenden Johr den Kloger ouf ihre Hoftung wegen der
fehlerhoften Steuererklörung für dos ieweils vorousgegongene Johr

und die Veriöhrungsvorschrift hinzuweisen. Weil sie diese verirog-
liche Pflicht nicht innerholb der noch loufenden Veriöhrungsfrisi

erfullt hot, dorf sich die Beklogte nicht ouf die Veriöhrung der

Aus den Gründen:

Die Berufung der Beklogten hot keinen Erfolg.

I . Dem Grunde noch ist eine Schodenersotzverpflichtung der Beklogten

u nier dem rechtl ichen Gesichtspu n kt d er posiiiven Vertro gsverletzu n g

zu beiohen. Die Beklogte hqt ols Steuerberotungsgesellschqft den

Klögerim Rohmen des gemöß ihrem Schreiben vom 20. 9.1976 inholt-

lich konkretisierten Berotungsvertroges in der Weise folsch beroten,

doß sie es versöumt hot, den Klöger dorouf hinzuweisen, doß die

für dos Bouvorhoben geplonte Einliegerwohnung die fÜreine Anerken-

nung ols Zweifomilienhous erforderliche Flöche von mindestens 25 qm

oufweisen müsse.

DieVerpflichtung der Beklogten, den Klöger bei der DurchfÜhrung des

Bouvorhobens in steuerlicher Hinsichtzu beroten, wurde nicht dodurch

eingesch rö nkt, doß der Klöger sich bei der Plo n u ng des Bo uvorho bens

eines Archiiekten bedient hoi. Dobei konn mon dovon ousgehen, doß

ouch derArchitekt, iedenfolls wenn er ein Hous mit Einliegerwohnung

plonen soll, die steuerrechtlichen Vorschriften zu beochten hot. lm

Streitfoll hot ober ouch die Beklogte den Klöger hinsichtlich des Bou-

vorhobens beroten. Gegenstond ihres Schreibens vom 3. Zl98l wor
zunöchst nur die Froge, wie die Grunderwerbssteuer einzusporen sei.

Auf Seite 2 des Schreibens erwöhnte die Beklogte ober ouch die

Einliegerwohnung mit dem Hinweis, doß diese eine ongemessene Zeit

long vermietet werden müsse. Der Senot schließt sich der Ansicht des

Londgerichts on, doß die Beklogte unterdiesen Umsiönden ungefrogt

ouch ouf die Mindestflöche der Einliegerwohnung hötte hinweisen

müssen. Dies gilt insbesondere mit Rücksicht dorouf, doß der domols

noch keine zwei Johre olte Erloß des Finonzministers Nordrhein-

Westfolen nichi notwendigeweise ollen Bouherren und Architekien

bekonni sein mußte.

2. Der Ersotzonspruch des Klögers ist nicht veriöhrt. Gem. $ 68 SiBerG

veriöhrt der Anspruch des Auftroggebers ouf Schodenersotz in drei

Johren von dem Zeitpunkt on, in dem der Anspruch entstonden ist.

Auf die Kenninis des Schodens kommt es dobei nicht on (BGH VersR

l98? ll03). Fürdie Entscheidung des Rechtssireiis istdoher moßgeblich,

ob der Schodenersoizonspruch des Klögers erst mit Zugong des

Bescheids des Finonzomts vom 20.8.1986 entstonden ist. Die

Entstehung eines Schodenersotzonspruches, die den Louf der Ver-

iöhrungsfrist herbeiführt, ist onzunehmen, sobold ein Schoden dem

Grunde noch entstonden ist, seine Höhe iedoch nicht beziffert werden

konn. Desweiteren ist die Voroussetzung donn zu beiohen, wenn
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Veriöhrung noch zur Zeit des Bestehens des Primöronspruchs sochkundig
beroten, so konnte ein Sekundöronspruch nicht entstehen. Dos ist für die
Berotun g durch einen Rechtso nwolt höchstrichterl ich entsch ieden worden
(BGH NW l9B2,l2BB, BGH NJW l9B5,ll5l,ll52l, muß ober in gleichem
Moße gelten, wenn ein ouf diesem Gebiet ebenso sochkundiger Steuerbe-
rqterdie Betreuung des,Anspruchstellers übernimmt (so ouch OLG Homm,
Gl10/85: Die Stbg 1986,30] und OLG Celle, Urt. v.]9. 4.1989 -3U157/BB
-, G11989,203). Enisprechendes gilt für eine etwo im Dezember 1986 ver-
söumte Aufklörungspflicht über die entstehenden Schöden in der Periode
1987, lür died ie Veriö h ru n g i m Dezem ber l9B9 eintrot. H ier wo r zudem der
Klöger gegen Ende derVeriöhrungsfrist onwoltlich vertreten und meldete
Regreßonsprüchewegen der ongeblichen Folschberotung durch den für
die Beklogte tötig gewesenen Steuerberoier S. on. Die Zustellung des
Mohnbescheids im Septemberl9g0vermochte die Veriöhrung nicht mehr
zu unterbrechen, weil sie bereits obgeloufen wor.

a

Schodenersotzonsprüche berufen, die mit dem seit 14.12.1982 unon-
fechtboren Steuerbescheid für l98l in Höhe von 1.821,96 DM und
durch den seit 21.9.1983 unonfechtboren Bescheid für 1982 in Höhe
von2.457,- DM entstonden woren. Die Verurteilung der Beklogten zur
Zohlung von 4.278,96 DM nebst Prozeßzinsen ist mithin gerechtfertigt.

2l Die Pflichverletzung, die zurfehlerhoften Steuererklörung für dos Johr
l9B3 und donn zu dem seit 5.9.1984 bestondskröftigen Steuer-

bescheid gefuhrt hot, konnie iedoch eine Pflicht zur Belehrung über
diesen Hoftungstotbestond nicht ouslösen. Dos hot dos Berufungs-
gericht übersehen. Der mit dem seii 5.9.1984 entstondene Schoden-
ersotzonspruch ouf Zohlung von 1.900,80 DM ist veriöhrt. lnsoweii ist

die Revision der Beklogten begründet.

Anmerkung:

l. Noch dem Wechsel des für Steuerberoterhoftung beim BGH zustön-
digen Senotes isi die Rechtsprechung zum Veriöhrungsbeginn von
Regreßonsprüchen korrigiert worden. Der Kritik im Schrifilum wurde
domit Rechnung getrogen.

Der BGH bestötigtzunöchst, doß derVeriöhrungsbeginn obhöngig ist

von dem geltend gemochten Schoden {BGH Gl 86, 27:BGHZ96,
290 : E\^/iR $ 68 StBerG 1/86,297 [Gröfe] ZIP 1986,309); wonn tritt
ober die Vermögensminderung ein?

Kommt es noch einer Außenprüfung zu Nochveronlogungen, die zu

einer vermeidboren Steuermehrbelostung des Mondonten führen,
bleibt es bei der bisherigen Rechtsprechung, Der Schodenersoiz-
onspruch entsteht erst in dem Zeitpunkt, in welchem feststeht, do0 es zu

dem Steuerschoden kom mt ( BG HZ 73, 363 ; Gl B /n :ZlP 1982,451 m it
Anm. Gröfel. Bis zum Zeilpunkt der Außenprüfung logen Steuer-

bescheide vor, die den Mondonten nicht schödigten. Die fehlerhofte
Steuererklörung, Buchführung oder Bilonz wurde verdeckt. Der BGH
korrigierte seine Rechtsprechung (BGHZ 96,290: EWIR $ 68 StBerG
1/86,297 lGröfe] : Gl 86, 271 nun insoweit, ols der spöte Veriöhrungs-
beginn in der Betriebsprüfung nur Sochverholte betrifft, bei denen in

der Außenprüfung Bescheide mit vermeidborer Steuerbelostung erst-

mols ergehen. Woren demgegenüber Steuern bereits vorher festge-
setzt worden, sol I spötestens d ie Besto ndskroft d ieser Steuerbescheid e
ols Veriöhrungsbeginn onzusehen sein.

2. Die Einschrönkung der Rechtsprechung zum Veriöhrungsbeginn bei
den sog. ,,AuDenprüfungsföllen" ouf Nochveronlogungen in der
Betriebsprüfung ist überfollig gewesen.

Schodenersolz gegen Steuerberolel
- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- Außenprüfung ohne Schlußbesprechung

- Anmerkung
(OLG Düsseldorf Urt.v.16.5.l99l - 13 U l5l9ll

Leitsotz:

Unterbleibt im Anschluß on eine Betriebsprüfung Außenprüfungl die on
sich vorgesehene Schlußbesprechung, donn ist für den Beginn des
Abloufs der Ver[öhrungsfrist der gegen den Steuerberoter gerichteten
Schodenersotzonsprüche moßgeblich ouf den Zeitpunkt des Zugongs
der Entscheidung des Finonzomts obzustellen, durch die der Steuer-
pflichtige oufgrund einer Folschberotung des Steuerberoters erstmols
beschwert wird.

Leitsötze (d.Verf.),

l. Der Steuerberoter hot bei Plonung einer Einliegerwohnung die zur
Anerkennung ols Zweifomilienhous notwendige Mindestflöche von
25 m2 dem Mondonten mitzuteilen.

2. Die Beouftrogung eines Architekten schrönkt den Pflichtenkreis des
Steuerberoters nicht ein.

188 .lB]



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 7191 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und sleuerberotende Berufe 7191

Ob ober erst die Bestondskroft des schödigenden Steuerbescheides

den Schodenersotzonspruch gegen den Steuerberoter ouslösi, wird in
der Zukunft noch zu diskutieren sein.

Dies scheint ouch der nunmehr zustöndige Senot so zu sehen, wenn er

beiloufig formuliert, doß ,,spötestens" der Eintritt der Bestondskroft den

Veriöhrungsbeginn ouslöse. Richtig durfte ouf den Zeitpunkt der Bekonnt-

gobe des Steuerbescheides, d. h. dessen Zugong {Alt. l} oder ouf die

Kenntnis des Mondonten vom Fehler des Steuerberoters und der wohr-

scheinlichen Veronlogung durch dos Finonzomt (Alt. 2l obzustellen sein.

Die erste Alternoiive betriflt die FAlle fehlerhoften Steuerberoierhondelns,

die zu schödigenden Steuerbescheiden führen. Die zweite Alternotive

betrifFt Sochverholie, in denen der durch fehlerhoftes Steuerberoter-

ho ndel n veru rsochte Steuertotbesto nd noch nicht zu m Gegensto nd einer

Veronlogung gemocht wurde (2. B. Betriebsprüfungsfölle; vgl. Gröfe
BB 1981, 1266 mit Erlöuterungen des Gesetzgebungsver{ohrens zu

$ 68 StBerGl.

Unobhöngig dovon' ln der Proxis wird houfig verkonnt, doß die Recht-

sprechung zum Veriöhrungsbeginn in der Au0enprüfung nur für Soch-

verholtsgestoliungen gilt, bei denen der Steuerberoter Fehler in der
ör I l.' n I f!11 - - , -l --- Drl-..-- -l l^ l^ ^: -l -.- Cr-..-.-r^-L-:l-
JTeUererKlorung/ DUCnTUnrurlg ouer DllC)tlLt Q.J\. uel uer JleuetleLlllllK,
gemocht hotte, ohne do0 diese bis zur AuDenprüfung vom Finonzomt

erkonnt oder zum Gegenstond einer Steuerveronlogung gemocht

wurden. Vielmehr wurde bis zur Außenprüfung der Fehler des Steuer-

beroters und der Steuertotbestond verdeckt. Wird demgegenüber dem

Beroter eine fehlerhofte Gestoltung vorgeworfen, so beginnt die Ver-

mögensminderung und domit die Veriöhrung des Regreßonspruches mit

Abschluß des schödigenden Gestoltungsvertroges. lnsoweit wird ver-

wiesen ouf die in diesem Heft obgedruckte Entscheidung des OLG Köln,

S.lB2, dos Urteil des OLG Homm, S..l95 und dos Urteil des LG Monnheim

G|991,138.

Auf den Eintritt der endgültigen Vermögenseinbuße z. B. den Zohlungs-

o bsch luß kom mt es nicht o n ( RG JW 1932,1648f.1. Der Mo ndo nt ko n n vom

Zeitp u n kt der rechtsgesch öftl ich en Gesto ltu n g o n o uf Wiederherstel I u n g

der frü heren Vermögensloge u nd Feststellung der Schodenersotzpflicht

klogen. Die fehlende Kenntnis des Mondonten vom Berotungsfehler ist

noch dem eindeutigen Gesetzeswortloutohne ieden Belong (BGH GIB/
82 : DSIR 82,297 mit Anm. Messmer :Zl? 82,451mii Anm. Gröfel.

b) Die negotive Feststellungswiderkloge der Beklogten isi zulössig ge-

blieben, obgleich der Klöger seine ongeblichen Schodenersotz-

onsprüche fur die genonnten Zeitröume inzwischen im Wege der

Leistu ngsklo ge verfolgt.

Dos Feststellungsinteresse für die gegenüber der Leisiungskloge

grundsötzlich subsidiöre negotive Feststellu ngswiderkloge entfö I li erst

mit dem Zeitpunkt, in dem der Klöger seine Kloge nicht mehr gemö$

$ 269 Abs. lZPO einseitig zurücknehmen und den ggfs. bestehenden

Ansp ruch der beklo gten Po riei o uf ei ne d er Rechtskroft fö h ig e Entschei-

dung dorüber, doß der Klöger kein Rechi zu ihrer lnonspruchnohme

hot, nichtmehreinseitig vereiteln konn (vgl. BGH NJWI9BZ 2680,2681

m.w. N.). ln dos Stodium, in dem die einseitige KlogerÜcknohme nicht

meh r mög lich ist, ist d ie Leistu ngsklo ge des Klö gers noch nicht gelo ngt.

Do für den inzwischen on dos Londgericht Köln verwiesenen,

ursprünglich ous einem Mohnverfohren hervorgegongenen Rechts-

sireit noch nicht einmol Termin bestimmt worden, die negotive Fest-

stellungskloge der Beklogten ober entscheidungsreif ist, gebÜhrt

dieser ouch unter dem Gesichtspunkt der Prozeßökonomie der Vor-

rong. Die Feststellungswiderkloge ist olso noch wie vor zulössig.

cl Sie ist cuch begrünclet. Schodenersotzonsprüche des Klögers ous

dem hier in Rede stehenden Sochverholt wören nömlich sömtlich ver-
... I

lonfi.

Unter der Voroussetzung, doß der Steuerberoter S. im Rohmen der

loufenden Hilfe in Sieuersochen eine Hinweispflicht ouf die (ongeb-

lich) günstigere und den erklörten lnteressen des Klögers besser ent-

sprechende Rechtsform der GmbH gehobt hötte, wöre eine ent-

sprechende Außerung, um den Schoden ous dem Geschöftsiohrl9B4
zu vermeiden, spötestens im Dezember l9B3 erforderlich gewesen,

nömlich solonge die Umwondlung des Unternehmens noch hötte voll-

zogen werden können. Der Primöronspruch wöre im Dezember1986,

ein etwoiger Sekundöronspruch im Dezember l9B9 veriöhrt. Ver-

iöhrungsunterbrechende Moßnohmen hot die Klögerin erst mit dem

Mohnontrog vom 20.9.1990 eingeleitet, - zu spöt.

Für dos Geschöfts[ohr l9B5 wöre die Primörveriöhrung noch den

o bi g en Gru ndsötzen i m Dezem ber l 
gBZ vol lendet g ewesen. Zu d iesem

Zeitpunkt wurde der Klöger, der der Beklogten dos Sieuerberotungs-

mondot mit Wirkung von Ende Augu sIl9B7 entzogen hotte (Bl. 53,\17,

144 d.A.l onderweitig von dem Steuerberoter B. betreut, der ouch die

Umwondlung der GmbH & Co. KG in eine GmbH veronloßt hot. Wor
der Klöger über den eventuellen Schqdenersotzonspruch und dessen
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richtige Rechtsformwohl iedenfolls veriöhrt, soweit sie ous Be-
steuerungsunterschieden im Geschöftsiohr l9B3 herrühren sollen. Der
Primöronspruch wöre Ende 1985, der sogenonnte Sekundöronspruch
wegen fehlenden Hinweises von seiten der Beklogten oder der für sie
Tötigen cuf den entstondenen Schoden und den Louf der Veriöhrung
des Primöronspruchs, bevor diese sich vollendete, wöre Ende lgBB
veriöhrt gewesen, olso geroume Zeit vor der Klogezustellung on die
Beklogte 126.7.1989/8.1. 1990), die nur eine noch loufende Veriöhrung
hötte u nierbrechen kön nen.

3. Veriöhrt ist ein etwoiger Anspruch des Klögers ouch, soweit ein
Schoden im Geschöftsiohr 1986 entstonden sein soll. Wenn mon -
ungeochtet des grundsötzlich ols Einheit zu betrochtenden Schqden-
ersotzonspruchs, der durch die Folschberotung entstonden sein soll -
onnöhme, doß der Steuerberoter S. im Rohmen seiner nochfolgenden
steuerlichen Betreuungsunternehmen von sich ous geholten gewesen
wöre, die Richtigkeit seiner früheren Empfehlung zu überprüfen und
ggfs. zu einer Umwondlung zu roten (BGH Gllg/85: NJWl9B5,ll5l,
ll52l, wöre ein ous der Unterlossung neu entstondener selbstöndiger
Ansp ru ch ebenfo I ls veriö h rt. Dos Lo n d g ericht hot zutreffen d d o rg elegt,
doß und worum die Ver[öhrung eines Primöronspruchs Ende
Dezember 19BB eingetreten wöre. Zugunsten des Klögers, der bereits
mit Wirkung von Monot September l9B7 einen steuerlichen Beroter
hotte und ouf dessen Betreiben zur Umwondlung eines seiner Unier-
nehmen geschritten ist und der im Dezember lgBB noch onwoltlicher
Berotung und durch Anwoltsschreiben Regreßonsprüche ongemeldet
hot, ist doroufhin ein Sekundöronspruch nicht entstonden (vgl. BGH
NJW 1982,l2BBl. Totsöchliche Anholtspunktg die es treuwidrig er-
scheinen lossen könnten, doß die Beklogte sich ouf den Veriöhrungs-
eintritt beruft (vgl. die Follgruppen bei Polondt-Heinrichs, o.o.O., Uber
blick vor $ ]94 Anm. 5 o) sind weder hier noch für den eventuell ouf dos
Johr l9B3 entfollenden Schodenonteil ersichtlich.

4. Dos Londgericht hot der Widerkloge zu Recht stottgegeben.

o) Zu Unrecht beonstondetdie Berufung die Fossung der Urteilsformel.
Diese ist unter Hinzuziehung von Toibestond und Entscheidungs-
gründen ouszulegen. Sie besogt vor diesem Hintergrund ohne
weiteres, doß ouch für die nicht von der Kloge erfoßten Zeitröume,
nömlich die Johre 1984, l9B5 und1987, Schodenersotzonsprüche
des Klögers wegen der ongeblich folschen Berotung der Beklogien
hinsichtlich der für den Klöger bestgeeigneten Unternehmens-
rechtsform nicht bestehen.

n

Veriöhrung
des Schqdenersolzonspruchs
- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- feh lerhofte Gesto ltu ngsberotung
(OLG Köln Urt.v.12.12.1990 - 27 U 72/90

Leitsätze (d.Verf.l,

l. Der Regreßonspruch gegen den Steuerberoter entsteht gemöß $ 68
StBerG, wenn der Mondont die rechtsgeschoftliche Hondlung oder
Unterlossung begongen hot und die Vermögensloge schlechter
wurde. Gleichgültig ist es, ob die Schodenentwicklung obgeschlossen
ist oder ob die Entstehung weiterer Schöden erwortet werden konnte.

2. Die Bedingungen für den Schodeneintritt siehen bei fehlerhofter
Gestoltungsberotung - GmbH &Co. KG stoitGmbH - mitderGesell-
schoftsgründung fest, Die Unternehmertöiigkeit soll ob diesem Zeit-
punkt und für die Zukunft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG stott-
finden. Die zukünftigen vermeidboren Steuern, die im Vergleich 'u der-
selben Tötigkeit unier dem Doch der GmbH entstehen, lossen sich

beschreiben.

3. Eine Belehrungspflicht über Fehler in den eigenen Arbeiten und den
Louf der Ver[öhrungsfrist besteht nichi, wenn der Mondont wöhrend
des Loufs der Primörveriöhrung sochkundig beroten wird. Dies irifft
sowohl bei der Berotung durch einen Rechtsonwolt cls ouch durch
einen Steuerberoler zu. (ebenso OLG Homm Gl l0l85r OLG Fronkfurt

StBg 1988,43; OLG Celle Gl l9B? 2031

Aus den Gründen:

I . Mit Recht hot dos Londgericht die Kloge obgewiesen, weil eventuelle
Schodenersotzonsprüche des Klögers, die ous ,,zwiel gezohlten"
Steuern für die Geschöftsiohre l9B3 und 1986 resultieren könnten,

[edenfo lls veriöhrt sind.

Zur Vermeidung von Wiederholungen nimmt der Senot gemöß S 543
Abs.l ZPO ouf die sorgföltig erorbeitete und ihrem Ergebnis noch über-
zeugende Urteilsbegründung des Londgerichts (S. B - l7:Bl.9l- 100

d. A.l Bezug und mocht sie sich zu eigen.
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lm Hinblick ouf dos Vorbringen der Berufung ist ergönzend dos folgende

zu bemerken:

ol Dos Londgericht hot es mit Recht offen gelossen, ob dem Klöger ein

Schodenersotzonspruch wegen ongeblich fehlerhofter Berotung hin-

sichtlich der für ihn bestgeeigneten Unternehmensrechtsform zusieht.

Erwochsen sein könnte ein solcher Anspruch nur ous der positiven

Verletzung des Berotungsvertroges, der - weil es sich nicht um die

loufende Betreuung in Steuersochen hondelte, sondern um eine

konkrete Einzelleistung - im Gegensotz zur Auffossung des Lond-

gerichts eher werkvertrogsrechtliche Züge oufweist (vgl. Polondt-

Thomos, BGB,49. Aufl., Einfuhrung vor $631 Anm. 5 m.w. N.). Diese

Tötigkeit wqr mit der Gründung der GmbH & Co. KG im Dezember

1982 unstreitig obgeschlossen und ist grundsötzlich von der loufenden

steuerlichen Hilfeleistung der Beklogten für die Unternehmen des

Klögers zu trennen, die bis einschließlich August 1987 ongedouert hot.

bl Es konn bei dem hier geltend gemochten Schoden keinem Zweifel

unterliegen, doß ein Schodenersotzonspruch - unierstellt, do0 der

Klöger seine Pflichten ous dem Berotungsverhöltnis verletzt hot - Ende

Dezember l9B2 entsionden ist und doß der Louf der dreiiöhrigen Ver-
: r l- --. -.- -. -I.-:-r -. - -^ r.A A L O Cr^. . ^ -L^ :^ l:^^^- -7 ^':r^,.^ 1.+ ^l^^^^^+-+ l^^+
lQrlrungslilSl geillutJ ü (J() Jtgugt u\7 il t L]lcs('il r r-rlrPUilr\r rril tvrrrt'rzr il\rr.

Noch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der der Senoi

folgt, entsteht ein Regreßonspruch sowohl bei onwoltlichem Fehl-

verholten im Sinne von $ 5l BRAO ols ouch grundsötzlich im Anwen-

dungsbereich des $ 68 SteuerbG, wenn die zum Ersotz verpflichtende

Hondlung oder Unterlossung begongen worden ist und die Ver-

mögensloge des Mondonten, verglichen mit dem Zustond ohne dos

pflichtwidrige Verholten, in der Weise schlechter geworden ist, do0

zumindest eine die Veriöhrung unierbrechende Feststellungskloge

erhoben werden konn (vgl. BGH NJW 1979,1550 unter2.; BGH Gl B/

82: NJW 19B2,l2BB,l2B9; BGH Gl32/85: NJW 1985,2250,2252;

BG H G I 1986, 27 :EWi R $ 68 StBerG I /86, 297 [Gröfe] : Zl P 1986, 30?
3ll). Nicht entscheidend ist, ob die Schodenentwicklung der Höhe

noch obgeschlossen wor und ggfs. - fürden Foll der Kenntnisvon dem

Schodeneintritt, die $ 68 SteuerbG gerode nicht voroussetzt, - ob die

Entstehung weiterer Schöden hötte verhindert werden können (vgl'

zum Porollelfoll des $5] BRAO' BGH Gl 32/85: NJW 1985,2250,

22521. Die Bedingungen für den Schodeneintritt woren vorliegend

Ende DezemberlgS2 geschoffen, ols nömlich feststond, doß die Unter-

nehmertötigkeit des Klögers für 1983 sowie für die Folgeiohre unter

dem finonzrechtlichen Rohmen der,,GmbH & Co. KG" qbloufen würde

und sich etwoige Nochteile im Verhöltnis zur Besteuerung derselben

Tötigkeit unter dem Dqch einer GmbH obzeichneten und beschreiben

ließen.

Vergebens bemüht sich die Berufung dorum, Gründe fur die Anwend-

borkeit der von der Rechtsprechung fur die AußenprÜfung (Betriebs-

prüfungl entwickelten GrundsöIze dorzvlun. Beim Regrefi gegen

Steuerberoter ist die Anspruchsentstehung, mit der zugleich die Ver-

iöhrung zu loufen beginnt, noch den Umstönden des Einzelfolls und

unter Berücksichtigung der Besonderheiten zu bestimmen, die mit der

ublichen Abwicklung von Steueronsprüchen - der DurchfÜhrung der

Besteuerung überhoupt - verbunden sind (so BGH NJW 1979,1550;

BGH NJW l9A,ß32; BGH Gl 20/85: NJW 1985,1964,19651.

Bei der Außenprüfung, in deren Verlouf Fehler des Steuerberoters bei

der Buchführung, der Aufstellung des Johresobschlusses und der

Zuordnung von Gewinn- und Verlustposten in den Steuererklörungen

oufgedeckt werden, ist weithin noch eine Berichtigung dieser Fehler

möglich und entscheidet sich ersi durch den ,,Akt des Finonzomts'job

sich diese zu Gunsten oder zu Ungunsten des Steuerpflichtigen ous-

wirken (BGH NJWIgZ?1550; BGH NJWl9B2,1535; BGH Gl20/85:
NJW 1985,1964,1965; vgl. ouch die entstehungsgeschichtlichen und

eher rechtspolitischen Erwögungen in BGH Gl B/82: ZIP 1982, 451

m.Anm.Gröfe: NJW 1982,1285,12861. Dos isi hier, wo die steuer-

technisch richtige Leistungserbringung von seiten der Beklogien ols

solche nichi in Froge steht, onders. Am Vorobend des Geschöftsiohres

1983 woren die Voroussetzungen fÜr die Besteuerung noch den für die

GmbH & Co. KG geltenden Regelungen geschoffen und woren die

Unterschiede im Verhöltnis zu einer Veronlogung einer GmbH mit.

gleicher Tötigkeit und gleichen Umsotzmerkmolen unverrÜckbor

ongelegt.

Zur Klorstellung ist hinzuzufügen, doD es im Rohmen des $ 68 SteuerbG

f ür den Veriöhrungsbeginn nur ouf die Anspruchsentstehung und nicht

ouf die Beendigung des Mondoisverhöltnisses onkommt. lm Unter-

schied zu $ 5l BRAO enthölt iene Vorschrift die zweite Alternotive und

,,Hilfsregel" nichi, wesholb ouch die Auseinondersetzung in dem

ongefochtenen Urteil zwischen der (früheren) Rechtsprechung des

Vl. Zivilsenors (BGH Gl13/84: NJW 1984,22041 und derienigen des

lX. Zivilsenots des Bundesgerichtshofs (BGH Gl32/85:1985, 2250

und BGH NJW lgBB ,265,2661 über die Trogweite der Mondotsbeen-

digung für den Veriöhrungsbeginn fur die vorliegende Follgestoltung

unergiebig ist (vgl. ouch BGH Gl B/82: NJW 1982,1285,12861.

c) Vor diesem Hintergrund sind etwoige SchodenersotzonsprÜche des

Klögers ous einer folschen Berotung durch die Beklogte Über die
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lm Hinblick ouf dos Vorbringen der Berufung ist ergönzend dos folgende

zu bemerken:

ol Dos Londgericht hot es mit Recht offen gelossen, ob dem Klöger ein

Schodenersotzonspruch wegen ongeblich fehlerhofter Berotung hin-

sichtlich der für ihn bestgeeigneten Unternehmensrechtsform zusieht.

Erwochsen sein könnte ein solcher Anspruch nur ous der positiven

Verletzung des Berotungsvertroges, der - weil es sich nicht um die

loufende Betreuung in Steuersochen hondelte, sondern um eine

konkrete Einzelleistung - im Gegensotz zur Auffossung des Lond-

gerichts eher werkvertrogsrechtliche Züge oufweist (vgl. Polondt-

Thomos, BGB,49. Aufl., Einfuhrung vor $631 Anm. 5 m.w. N.). Diese

Tötigkeit wqr mit der Gründung der GmbH & Co. KG im Dezember

1982 unstreitig obgeschlossen und ist grundsötzlich von der loufenden

steuerlichen Hilfeleistung der Beklogten für die Unternehmen des

Klögers zu trennen, die bis einschließlich August 1987 ongedouert hot.

bl Es konn bei dem hier geltend gemochten Schoden keinem Zweifel

unterliegen, doß ein Schodenersotzonspruch - unierstellt, do0 der

Klöger seine Pflichten ous dem Berotungsverhöltnis verletzt hot - Ende

Dezember l9B2 entsionden ist und doß der Louf der dreiiöhrigen Ver-
: r l- --. -.- -. -I.-:-r -. - -^ r.A A L O Cr^. . ^ -L^ :^ l:^^^- -7 ^':r^,.^ 1.+ ^l^^^^^+-+ l^^+
lQrlrungslilSl geillutJ ü (J() Jtgugt u\7 il t L]lcs('il r r-rlrPUilr\r rril tvrrrt'rzr il\rr.

Noch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der der Senoi
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mögensloge des Mondonten, verglichen mit dem Zustond ohne dos

pflichtwidrige Verholten, in der Weise schlechter geworden ist, do0

zumindest eine die Veriöhrung unierbrechende Feststellungskloge

erhoben werden konn (vgl. BGH NJW 1979,1550 unter2.; BGH Gl B/

82: NJW 19B2,l2BB,l2B9; BGH Gl32/85: NJW 1985,2250,2252;

BG H G I 1986, 27 :EWi R $ 68 StBerG I /86, 297 [Gröfe] : Zl P 1986, 30?
3ll). Nicht entscheidend ist, ob die Schodenentwicklung der Höhe

noch obgeschlossen wor und ggfs. - fürden Foll der Kenntnisvon dem

Schodeneintritt, die $ 68 SteuerbG gerode nicht voroussetzt, - ob die

Entstehung weiterer Schöden hötte verhindert werden können (vgl'

zum Porollelfoll des $5] BRAO' BGH Gl 32/85: NJW 1985,2250,

22521. Die Bedingungen für den Schodeneintritt woren vorliegend
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Vl. Zivilsenors (BGH Gl13/84: NJW 1984,22041 und derienigen des
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und BGH NJW lgBB ,265,2661 über die Trogweite der Mondotsbeen-

digung für den Veriöhrungsbeginn fur die vorliegende Follgestoltung
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richtige Rechtsformwohl iedenfolls veriöhrt, soweit sie ous Be-
steuerungsunterschieden im Geschöftsiohr l9B3 herrühren sollen. Der
Primöronspruch wöre Ende 1985, der sogenonnte Sekundöronspruch
wegen fehlenden Hinweises von seiten der Beklogten oder der für sie
Tötigen cuf den entstondenen Schoden und den Louf der Veriöhrung
des Primöronspruchs, bevor diese sich vollendete, wöre Ende lgBB
veriöhrt gewesen, olso geroume Zeit vor der Klogezustellung on die
Beklogte 126.7.1989/8.1. 1990), die nur eine noch loufende Veriöhrung
hötte u nierbrechen kön nen.

3. Veriöhrt ist ein etwoiger Anspruch des Klögers ouch, soweit ein
Schoden im Geschöftsiohr 1986 entstonden sein soll. Wenn mon -
ungeochtet des grundsötzlich ols Einheit zu betrochtenden Schqden-
ersotzonspruchs, der durch die Folschberotung entstonden sein soll -
onnöhme, doß der Steuerberoter S. im Rohmen seiner nochfolgenden
steuerlichen Betreuungsunternehmen von sich ous geholten gewesen
wöre, die Richtigkeit seiner früheren Empfehlung zu überprüfen und
ggfs. zu einer Umwondlung zu roten (BGH Gllg/85: NJWl9B5,ll5l,
ll52l, wöre ein ous der Unterlossung neu entstondener selbstöndiger
Ansp ru ch ebenfo I ls veriö h rt. Dos Lo n d g ericht hot zutreffen d d o rg elegt,
doß und worum die Ver[öhrung eines Primöronspruchs Ende
Dezember 19BB eingetreten wöre. Zugunsten des Klögers, der bereits
mit Wirkung von Monot September l9B7 einen steuerlichen Beroter
hotte und ouf dessen Betreiben zur Umwondlung eines seiner Unier-
nehmen geschritten ist und der im Dezember lgBB noch onwoltlicher
Berotung und durch Anwoltsschreiben Regreßonsprüche ongemeldet
hot, ist doroufhin ein Sekundöronspruch nicht entstonden (vgl. BGH
NJW 1982,l2BBl. Totsöchliche Anholtspunktg die es treuwidrig er-
scheinen lossen könnten, doß die Beklogte sich ouf den Veriöhrungs-
eintritt beruft (vgl. die Follgruppen bei Polondt-Heinrichs, o.o.O., Uber
blick vor $ ]94 Anm. 5 o) sind weder hier noch für den eventuell ouf dos
Johr l9B3 entfollenden Schodenonteil ersichtlich.

4. Dos Londgericht hot der Widerkloge zu Recht stottgegeben.

o) Zu Unrecht beonstondetdie Berufung die Fossung der Urteilsformel.
Diese ist unter Hinzuziehung von Toibestond und Entscheidungs-
gründen ouszulegen. Sie besogt vor diesem Hintergrund ohne
weiteres, doß ouch für die nicht von der Kloge erfoßten Zeitröume,
nömlich die Johre 1984, l9B5 und1987, Schodenersotzonsprüche
des Klögers wegen der ongeblich folschen Berotung der Beklogien
hinsichtlich der für den Klöger bestgeeigneten Unternehmens-
rechtsform nicht bestehen.

n

Veriöhrung
des Schqdenersolzonspruchs
- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- feh lerhofte Gesto ltu ngsberotung
(OLG Köln Urt.v.12.12.1990 - 27 U 72/90

Leitsätze (d.Verf.l,

l. Der Regreßonspruch gegen den Steuerberoter entsteht gemöß $ 68
StBerG, wenn der Mondont die rechtsgeschoftliche Hondlung oder
Unterlossung begongen hot und die Vermögensloge schlechter
wurde. Gleichgültig ist es, ob die Schodenentwicklung obgeschlossen
ist oder ob die Entstehung weiterer Schöden erwortet werden konnte.

2. Die Bedingungen für den Schodeneintritt siehen bei fehlerhofter
Gestoltungsberotung - GmbH &Co. KG stoitGmbH - mitderGesell-
schoftsgründung fest, Die Unternehmertöiigkeit soll ob diesem Zeit-
punkt und für die Zukunft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG stott-
finden. Die zukünftigen vermeidboren Steuern, die im Vergleich 'u der-
selben Tötigkeit unier dem Doch der GmbH entstehen, lossen sich

beschreiben.

3. Eine Belehrungspflicht über Fehler in den eigenen Arbeiten und den
Louf der Ver[öhrungsfrist besteht nichi, wenn der Mondont wöhrend
des Loufs der Primörveriöhrung sochkundig beroten wird. Dies irifft
sowohl bei der Berotung durch einen Rechtsonwolt cls ouch durch
einen Steuerberoler zu. (ebenso OLG Homm Gl l0l85r OLG Fronkfurt

StBg 1988,43; OLG Celle Gl l9B? 2031

Aus den Gründen:

I . Mit Recht hot dos Londgericht die Kloge obgewiesen, weil eventuelle
Schodenersotzonsprüche des Klögers, die ous ,,zwiel gezohlten"
Steuern für die Geschöftsiohre l9B3 und 1986 resultieren könnten,

[edenfo lls veriöhrt sind.

Zur Vermeidung von Wiederholungen nimmt der Senot gemöß S 543
Abs.l ZPO ouf die sorgföltig erorbeitete und ihrem Ergebnis noch über-
zeugende Urteilsbegründung des Londgerichts (S. B - l7:Bl.9l- 100

d. A.l Bezug und mocht sie sich zu eigen.
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Ob ober erst die Bestondskroft des schödigenden Steuerbescheides

den Schodenersotzonspruch gegen den Steuerberoter ouslösi, wird in
der Zukunft noch zu diskutieren sein.

Dies scheint ouch der nunmehr zustöndige Senot so zu sehen, wenn er

beiloufig formuliert, doß ,,spötestens" der Eintritt der Bestondskroft den

Veriöhrungsbeginn ouslöse. Richtig durfte ouf den Zeitpunkt der Bekonnt-

gobe des Steuerbescheides, d. h. dessen Zugong {Alt. l} oder ouf die

Kenntnis des Mondonten vom Fehler des Steuerberoters und der wohr-

scheinlichen Veronlogung durch dos Finonzomt (Alt. 2l obzustellen sein.

Die erste Alternoiive betriflt die FAlle fehlerhoften Steuerberoierhondelns,

die zu schödigenden Steuerbescheiden führen. Die zweite Alternotive

betrifFt Sochverholie, in denen der durch fehlerhoftes Steuerberoter-

ho ndel n veru rsochte Steuertotbesto nd noch nicht zu m Gegensto nd einer

Veronlogung gemocht wurde (2. B. Betriebsprüfungsfölle; vgl. Gröfe
BB 1981, 1266 mit Erlöuterungen des Gesetzgebungsver{ohrens zu

$ 68 StBerGl.

Unobhöngig dovon' ln der Proxis wird houfig verkonnt, doß die Recht-

sprechung zum Veriöhrungsbeginn in der Au0enprüfung nur für Soch-

verholtsgestoliungen gilt, bei denen der Steuerberoter Fehler in der
ör I l.' n I f!11 - - , -l --- Drl-..-- -l l^ l^ ^: -l -.- Cr-..-.-r^-L-:l-
JTeUererKlorung/ DUCnTUnrurlg ouer DllC)tlLt Q.J\. uel uer JleuetleLlllllK,
gemocht hotte, ohne do0 diese bis zur AuDenprüfung vom Finonzomt

erkonnt oder zum Gegenstond einer Steuerveronlogung gemocht

wurden. Vielmehr wurde bis zur Außenprüfung der Fehler des Steuer-

beroters und der Steuertotbestond verdeckt. Wird demgegenüber dem

Beroter eine fehlerhofte Gestoltung vorgeworfen, so beginnt die Ver-

mögensminderung und domit die Veriöhrung des Regreßonspruches mit

Abschluß des schödigenden Gestoltungsvertroges. lnsoweit wird ver-

wiesen ouf die in diesem Heft obgedruckte Entscheidung des OLG Köln,

S.lB2, dos Urteil des OLG Homm, S..l95 und dos Urteil des LG Monnheim

G|991,138.

Auf den Eintritt der endgültigen Vermögenseinbuße z. B. den Zohlungs-

o bsch luß kom mt es nicht o n ( RG JW 1932,1648f.1. Der Mo ndo nt ko n n vom

Zeitp u n kt der rechtsgesch öftl ich en Gesto ltu n g o n o uf Wiederherstel I u n g

der frü heren Vermögensloge u nd Feststellung der Schodenersotzpflicht

klogen. Die fehlende Kenntnis des Mondonten vom Berotungsfehler ist

noch dem eindeutigen Gesetzeswortloutohne ieden Belong (BGH GIB/
82 : DSIR 82,297 mit Anm. Messmer :Zl? 82,451mii Anm. Gröfel.

b) Die negotive Feststellungswiderkloge der Beklogten isi zulössig ge-

blieben, obgleich der Klöger seine ongeblichen Schodenersotz-

onsprüche fur die genonnten Zeitröume inzwischen im Wege der

Leistu ngsklo ge verfolgt.

Dos Feststellungsinteresse für die gegenüber der Leisiungskloge

grundsötzlich subsidiöre negotive Feststellu ngswiderkloge entfö I li erst

mit dem Zeitpunkt, in dem der Klöger seine Kloge nicht mehr gemö$

$ 269 Abs. lZPO einseitig zurücknehmen und den ggfs. bestehenden

Ansp ruch der beklo gten Po riei o uf ei ne d er Rechtskroft fö h ig e Entschei-

dung dorüber, doß der Klöger kein Rechi zu ihrer lnonspruchnohme

hot, nichtmehreinseitig vereiteln konn (vgl. BGH NJWI9BZ 2680,2681

m.w. N.). ln dos Stodium, in dem die einseitige KlogerÜcknohme nicht

meh r mög lich ist, ist d ie Leistu ngsklo ge des Klö gers noch nicht gelo ngt.

Do für den inzwischen on dos Londgericht Köln verwiesenen,

ursprünglich ous einem Mohnverfohren hervorgegongenen Rechts-

sireit noch nicht einmol Termin bestimmt worden, die negotive Fest-

stellungskloge der Beklogten ober entscheidungsreif ist, gebÜhrt

dieser ouch unter dem Gesichtspunkt der Prozeßökonomie der Vor-

rong. Die Feststellungswiderkloge ist olso noch wie vor zulössig.

cl Sie ist cuch begrünclet. Schodenersotzonsprüche des Klögers ous

dem hier in Rede stehenden Sochverholt wören nömlich sömtlich ver-
... I

lonfi.

Unter der Voroussetzung, doß der Steuerberoter S. im Rohmen der

loufenden Hilfe in Sieuersochen eine Hinweispflicht ouf die (ongeb-

lich) günstigere und den erklörten lnteressen des Klögers besser ent-

sprechende Rechtsform der GmbH gehobt hötte, wöre eine ent-

sprechende Außerung, um den Schoden ous dem Geschöftsiohrl9B4
zu vermeiden, spötestens im Dezember l9B3 erforderlich gewesen,

nömlich solonge die Umwondlung des Unternehmens noch hötte voll-

zogen werden können. Der Primöronspruch wöre im Dezember1986,

ein etwoiger Sekundöronspruch im Dezember l9B9 veriöhrt. Ver-

iöhrungsunterbrechende Moßnohmen hot die Klögerin erst mit dem

Mohnontrog vom 20.9.1990 eingeleitet, - zu spöt.

Für dos Geschöfts[ohr l9B5 wöre die Primörveriöhrung noch den

o bi g en Gru ndsötzen i m Dezem ber l 
gBZ vol lendet g ewesen. Zu d iesem

Zeitpunkt wurde der Klöger, der der Beklogten dos Sieuerberotungs-

mondot mit Wirkung von Ende Augu sIl9B7 entzogen hotte (Bl. 53,\17,

144 d.A.l onderweitig von dem Steuerberoter B. betreut, der ouch die

Umwondlung der GmbH & Co. KG in eine GmbH veronloßt hot. Wor
der Klöger über den eventuellen Schqdenersotzonspruch und dessen
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Veriöhrung noch zur Zeit des Bestehens des Primöronspruchs sochkundig
beroten, so konnte ein Sekundöronspruch nicht entstehen. Dos ist für die
Berotun g durch einen Rechtso nwolt höchstrichterl ich entsch ieden worden
(BGH NW l9B2,l2BB, BGH NJW l9B5,ll5l,ll52l, muß ober in gleichem
Moße gelten, wenn ein ouf diesem Gebiet ebenso sochkundiger Steuerbe-
rqterdie Betreuung des,Anspruchstellers übernimmt (so ouch OLG Homm,
Gl10/85: Die Stbg 1986,30] und OLG Celle, Urt. v.]9. 4.1989 -3U157/BB
-, G11989,203). Enisprechendes gilt für eine etwo im Dezember 1986 ver-
söumte Aufklörungspflicht über die entstehenden Schöden in der Periode
1987, lür died ie Veriö h ru n g i m Dezem ber l9B9 eintrot. H ier wo r zudem der
Klöger gegen Ende derVeriöhrungsfrist onwoltlich vertreten und meldete
Regreßonsprüchewegen der ongeblichen Folschberotung durch den für
die Beklogte tötig gewesenen Steuerberoier S. on. Die Zustellung des
Mohnbescheids im Septemberl9g0vermochte die Veriöhrung nicht mehr
zu unterbrechen, weil sie bereits obgeloufen wor.

a

Schodenersotzonsprüche berufen, die mit dem seit 14.12.1982 unon-
fechtboren Steuerbescheid für l98l in Höhe von 1.821,96 DM und
durch den seit 21.9.1983 unonfechtboren Bescheid für 1982 in Höhe
von2.457,- DM entstonden woren. Die Verurteilung der Beklogten zur
Zohlung von 4.278,96 DM nebst Prozeßzinsen ist mithin gerechtfertigt.

2l Die Pflichverletzung, die zurfehlerhoften Steuererklörung für dos Johr
l9B3 und donn zu dem seit 5.9.1984 bestondskröftigen Steuer-

bescheid gefuhrt hot, konnie iedoch eine Pflicht zur Belehrung über
diesen Hoftungstotbestond nicht ouslösen. Dos hot dos Berufungs-
gericht übersehen. Der mit dem seii 5.9.1984 entstondene Schoden-
ersotzonspruch ouf Zohlung von 1.900,80 DM ist veriöhrt. lnsoweii ist

die Revision der Beklogten begründet.

Anmerkung:

l. Noch dem Wechsel des für Steuerberoterhoftung beim BGH zustön-
digen Senotes isi die Rechtsprechung zum Veriöhrungsbeginn von
Regreßonsprüchen korrigiert worden. Der Kritik im Schrifilum wurde
domit Rechnung getrogen.

Der BGH bestötigtzunöchst, doß derVeriöhrungsbeginn obhöngig ist

von dem geltend gemochten Schoden {BGH Gl 86, 27:BGHZ96,
290 : E\^/iR $ 68 StBerG 1/86,297 [Gröfe] ZIP 1986,309); wonn tritt
ober die Vermögensminderung ein?

Kommt es noch einer Außenprüfung zu Nochveronlogungen, die zu

einer vermeidboren Steuermehrbelostung des Mondonten führen,
bleibt es bei der bisherigen Rechtsprechung, Der Schodenersoiz-
onspruch entsteht erst in dem Zeitpunkt, in welchem feststeht, do0 es zu

dem Steuerschoden kom mt ( BG HZ 73, 363 ; Gl B /n :ZlP 1982,451 m it
Anm. Gröfel. Bis zum Zeilpunkt der Außenprüfung logen Steuer-

bescheide vor, die den Mondonten nicht schödigten. Die fehlerhofte
Steuererklörung, Buchführung oder Bilonz wurde verdeckt. Der BGH
korrigierte seine Rechtsprechung (BGHZ 96,290: EWIR $ 68 StBerG
1/86,297 lGröfe] : Gl 86, 271 nun insoweit, ols der spöte Veriöhrungs-
beginn in der Betriebsprüfung nur Sochverholte betrifft, bei denen in

der Außenprüfung Bescheide mit vermeidborer Steuerbelostung erst-

mols ergehen. Woren demgegenüber Steuern bereits vorher festge-
setzt worden, sol I spötestens d ie Besto ndskroft d ieser Steuerbescheid e
ols Veriöhrungsbeginn onzusehen sein.

2. Die Einschrönkung der Rechtsprechung zum Veriöhrungsbeginn bei
den sog. ,,AuDenprüfungsföllen" ouf Nochveronlogungen in der
Betriebsprüfung ist überfollig gewesen.

Schodenersolz gegen Steuerberolel
- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- Außenprüfung ohne Schlußbesprechung

- Anmerkung
(OLG Düsseldorf Urt.v.16.5.l99l - 13 U l5l9ll

Leitsotz:

Unterbleibt im Anschluß on eine Betriebsprüfung Außenprüfungl die on
sich vorgesehene Schlußbesprechung, donn ist für den Beginn des
Abloufs der Ver[öhrungsfrist der gegen den Steuerberoter gerichteten
Schodenersotzonsprüche moßgeblich ouf den Zeitpunkt des Zugongs
der Entscheidung des Finonzomts obzustellen, durch die der Steuer-
pflichtige oufgrund einer Folschberotung des Steuerberoters erstmols
beschwert wird.

Leitsötze (d.Verf.),

l. Der Steuerberoter hot bei Plonung einer Einliegerwohnung die zur
Anerkennung ols Zweifomilienhous notwendige Mindestflöche von
25 m2 dem Mondonten mitzuteilen.

2. Die Beouftrogung eines Architekten schrönkt den Pflichtenkreis des
Steuerberoters nicht ein.
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die Kloge erst im Mörz l98B erhoben worden ist. Der Sekundör-

onspruch ist spöiestens sechs Johre noch Beginn der Veriöhrung

des Regreßonspruchs veriöhrt (vgl. BGHZ 94, 3801. Die Anschluß-

revision ist demnoch unbegründet.

ddl Nur soweit Schöden mit den seit 14.12.1982 und 21.9.1983

besiondskröftigen Bescheiden für lg8l und l9B2 erwochsen sind,

konn es dorouf onkommen, ob die Fertigung der nochfolgenden

Steuererklörungen für die Johre l9B2 und l9B3 die Beklogte hötte

veronlossen müssen, den Klöger über ihre Hoftüng für zuviel

gezohlte Steuern und über den Wortlout der Veriöhrungsvorschrift

des $ 68 StBerG (nicht ober über den Beginn oder dos Ende der

Veriöhrung) zu belehren.

Die Pflichtwidrigkeit, die einen Schoden des Mondonien verursochi

hot, löst den Sekundöronspruch nicht ous. Eine erneute Verletzung

eines fortbestehenden Auftrogs, die einen weiteren Schodenersoiz-

onspruch begründet, konn iedoch zugleich die Erkenntnis eines

zuvor begongenen Fehlers verhindern. Wöre die Vertrogspflicht
erfülltworden, hötte ein ousreichenderAnloß dofür bestonden, do0
der Steuerberoter über seine ouf einer früheren Pflichtwidrigkeit

beruhende Hoftung und über die Veriöhrungsvorschrift belehre.

Dos hotouch donn zu gelten,wenn sich die gleiche Pflichtwidrigkeit

bei der Beorbeitung der Steuererklörung für dos nöchste oder die
folgenden Johre im Rohmen eines einheitlichen Mondots wieder-

holt, der Sieuerberoter seinen Fehler olso nicht erkonnt hot.

(ll Die Beklogie hötte donoch bei der Vorbereitung der Steuer-

erklörungen für1982 und 1983 ieweils durch RücHroge beim Klöger

klören müssen, ob die Voroussetzungen für die Steuelvergünstigun-

gen wegen der Behinderung seines Sohnes vorliegen. Bei Erfüllung

dieser ous dem Steuerberotungsvertrog fließenden Pflicht hötte die
Beklogie erkennen müssen, dolJ sie in den Steuererkldrungen für die

Johre l9B1 und l9B2 schuldhoft lene Steuervergünstigungen nicht

hotfe beonirogen lossen. Die Perpetuierung dieses schon l98l
begongenen Fehlers bis zur Steuererklörung f ür dos Johr l9B3 konn

die Beklogte nicht entschuldigen. Desholb wor die Beklogte ous

dem noch bestehenden Berotungsvertrog verpflichiet, mii der
Feriigung derzutreffenden Steuererklörung für1992und l9B3 in dem

ieweils folgenden Johr den Kloger ouf ihre Hoftung wegen der
fehlerhoften Steuererklörung für dos ieweils vorousgegongene Johr

und die Veriöhrungsvorschrift hinzuweisen. Weil sie diese verirog-
liche Pflicht nicht innerholb der noch loufenden Veriöhrungsfrisi

erfullt hot, dorf sich die Beklogte nicht ouf die Veriöhrung der

Aus den Gründen:

Die Berufung der Beklogten hot keinen Erfolg.

I . Dem Grunde noch ist eine Schodenersotzverpflichtung der Beklogten

u nier dem rechtl ichen Gesichtspu n kt d er posiiiven Vertro gsverletzu n g

zu beiohen. Die Beklogte hqt ols Steuerberotungsgesellschqft den

Klögerim Rohmen des gemöß ihrem Schreiben vom 20. 9.1976 inholt-

lich konkretisierten Berotungsvertroges in der Weise folsch beroten,

doß sie es versöumt hot, den Klöger dorouf hinzuweisen, doß die

für dos Bouvorhoben geplonte Einliegerwohnung die fÜreine Anerken-

nung ols Zweifomilienhous erforderliche Flöche von mindestens 25 qm

oufweisen müsse.

DieVerpflichtung der Beklogten, den Klöger bei der DurchfÜhrung des

Bouvorhobens in steuerlicher Hinsichtzu beroten, wurde nicht dodurch

eingesch rö nkt, doß der Klöger sich bei der Plo n u ng des Bo uvorho bens

eines Archiiekten bedient hoi. Dobei konn mon dovon ousgehen, doß

ouch derArchitekt, iedenfolls wenn er ein Hous mit Einliegerwohnung

plonen soll, die steuerrechtlichen Vorschriften zu beochten hot. lm

Streitfoll hot ober ouch die Beklogte den Klöger hinsichtlich des Bou-

vorhobens beroten. Gegenstond ihres Schreibens vom 3. Zl98l wor
zunöchst nur die Froge, wie die Grunderwerbssteuer einzusporen sei.

Auf Seite 2 des Schreibens erwöhnte die Beklogte ober ouch die

Einliegerwohnung mit dem Hinweis, doß diese eine ongemessene Zeit

long vermietet werden müsse. Der Senot schließt sich der Ansicht des

Londgerichts on, doß die Beklogte unterdiesen Umsiönden ungefrogt

ouch ouf die Mindestflöche der Einliegerwohnung hötte hinweisen

müssen. Dies gilt insbesondere mit Rücksicht dorouf, doß der domols

noch keine zwei Johre olte Erloß des Finonzministers Nordrhein-

Westfolen nichi notwendigeweise ollen Bouherren und Architekien

bekonni sein mußte.

2. Der Ersotzonspruch des Klögers ist nicht veriöhrt. Gem. $ 68 SiBerG

veriöhrt der Anspruch des Auftroggebers ouf Schodenersotz in drei

Johren von dem Zeitpunkt on, in dem der Anspruch entstonden ist.

Auf die Kenninis des Schodens kommt es dobei nicht on (BGH VersR

l98? ll03). Fürdie Entscheidung des Rechtssireiis istdoher moßgeblich,

ob der Schodenersoizonspruch des Klögers erst mit Zugong des

Bescheids des Finonzomts vom 20.8.1986 entstonden ist. Die

Entstehung eines Schodenersotzonspruches, die den Louf der Ver-

iöhrungsfrist herbeiführt, ist onzunehmen, sobold ein Schoden dem

Grunde noch entstonden ist, seine Höhe iedoch nicht beziffert werden

konn. Desweiteren ist die Voroussetzung donn zu beiohen, wenn
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durch die Verletzungshondlung eine - ols Schoden onzusehende -
Verschlechterung der Vermögensloge eintritt, ohne doß zu diesem
Zeitpunkt bereits feststeht, ob der Schoden bestehen bleibt und domit
endgültig wird. lst hingegen noch offen, ob ein pflichtwidriges, mit einem
Risiko behoftetes Verholten zu einem Schoden führt, ist die Voroussetzung
des Entstehens eines Anspruchs im Sinne des $ l9B Sotz I BGB nicht erfullt,
so doß eine Veriöhrungsfrist nicht in Louf gesetzt wird (BGH 2100,228,
231,2321.

Die unvollstöndige und somit folsche sieuerliche Beroiung durch die
Beklogte erfolgte im Johre l98l. Hierdurch trot eine Verschlechterung der
Vermögensloge des Klögers im Vergleich zum Zustond vor der folschen
Berotung noch nicht ein, do die Errichtung des Bouvorhobens zum
domoligen Zeitpunkt noch nichi obgeschlossen wor. Geschodigt ist der
Verirogsportner erst donn, wenn der Vermögensverlust oder dessen
kon krete Gefo h r totsö ch I ich eintritt ( BG H Z 83, 328,333 l. Wird h i n g eg en
der Fehler des Steuerberoters - wie im Foll des Klögers - erst im Zuge einer
Betriebsprüfung Au0enprüfungl oufgedeckt, donn ist noch der Recht-
sprechung für den Beginn der Ver[öhrungsfrist moßgeblich ouf den Zeit-
punkt der sogenonnten Schlußbesprechung obzustellen (BGH VersR

1989,2438,24401. Dies gilt lediglich donn nicht, wenn die Außenprüfung
den Schoden nicht erst herbeiführt, sondern ihn teilweise wieder beseitigt
(BGH Z 83,17, 211. So verhölt es sich iedoch nicht im Foll des Klögers.
lm Zeitpunkt der Betriebsprüfung im Jqhre 1985 woreine Veronlogung des
Klögers zur Einkommenssteuer für die Zeit ob 1982 noch nicht erfolgt.
Die Entscheidung dorüber, ob dos Bouvorhoben ols Zweifomilienhous
onerkonntwurde odernicht,stond noch ous. Die Rechtslogeztr Froge der
Mindestwoh nfloche einer Ein liegerwoh nu ng wo r zudem nicht eindeutig.
Wöhrend dos Finonzomt noch mitSchreiben vom 6. ll. l9B5 - gerichtet on
den neuen Steuerberoter des Klögers - die Auffossung vertrot, doß fur
die Annohme einer obgeschlossenen Einliegerwohnung eine Mindest-
wohnflache von 25 qn erforderlich sei, siellt die Finonzbehorde in dem
nochfolgenden Bericht vom 26JJ986 über die vorongegongene
Betriebsprüfung dorouf ob, doß noch einem Urteil des Bundesfinonz-
hofes vom 20.6.1985 (BStBl l9B5 ll S.582) eine Mehrheit von Röumen
nicht ols Wohnung im Sinne von $ 25 Abs. 5 und 6 BewG ongesehen
werden könng wenn die GesomtflAche weniger ols 23 qm betroge. Die
Schreiben der Finonzbehorde vom 6. 1,l. l9B5 vnd 26.1. 1986 hotten keinen
regelnden lnholt, d. h. in die Rechte des Klögers wurde hierdurch nicht ein-
gegriffen. Dies vero nschoulicht die Einspruchsentscheidung des Fino nz-
omts vom 4.10.1985, durch die ein Einspruch des Klögers,,gegen die
Ermittlung zur Feststellung des Einheitswertbescheids ouf den l.l.l9B3" ols

Auftrogs zugerechnet werden. Der erkennende Senot hot diese
Rechtsloge in dem grundlegenden Urteil zur sogenonnten Sekun-

dörhoftung des Rechtsonwolts ßGHZ 94, 380,385 ffl eingehend
dorgelegt und doron in den nochfolgenden Entscheidungen (Urt. v.

11.7.1985- lXZRll/85 Gl4l/85:EWiR g 5l BRAOI /85,6771Gröfel:
NJW 1985,2941,2943; v. 10.'l0.]985 - lX ZR 153/84 Gl 44/85:
NJW 1986, 5Bi, v. lB.9.1986 - lX ZR 204/85, NJW 1987, 326; v.

1.10.1987 -\XZR202/86 Gl l9BB,32: NJW 1988,265;v.21. l. l9BB -
|XZR65/87 Gl l9BB, 226:WMI9BB,629;v.1.2.1990 - lX ZR 82/99
Gl 1990,]12: LM BRAO $ 5l Nr. 15) festgeholten. Diese Grundsöize
gelten ouch für die Sekundörhoftung des Steuerberoters. Donoch
steht dem Klöger ein Anspruch, do0 die Beklogte ihn so stelle, ols
seien seine Regreßonsprüche nichtveriöh i, nur zu,soweit diese mit

den Steuerbescheiden fur l98l und l9B2 entstonden sind'

ool Es konn unterstelltwerden, dqß die Beklogte im Oktober19S6 durch
ein Schreiben des neuen Steuerberoters des Klögers von dem von
ihr zu verontwortenden Schqden des Klögers erfohren hqf. Dorin

wöre ein begründeter Anloß zur Belehrung über den Regreß-

onspruch zu sehen. Aber im Oktober 1986 woren die Regreß-

onsprüchg die sich ous den bis Sepiember l9B3 bestondskröftig
gewordenen Bescheiden für die Johre l9BO bis 1982 ergoben,
bereits veriöhrt. Die Unterlossung der Belehrung im Oktober 1986

wor nicht mehr ursöchlich dofür, doß die Veriöhrung iener Regreß-

onsprüche nicht durch Klogeerhebung unterbrochen wurde.

bb) Die mit der Besiondskroft des Bescheids für l9B3 om 5.9.1984
beginnende Veriöhrungsfrist wor ollerdings im Oktober 1986 noch
nicht obgeloufen. Aber der erkennende Senot mu0, weil der Klöger
spötestens l9B5 einen onderen Steuerberoter mit der Fertigung der
Steuererklörung für l9B4 und donoch beouftrogt hot, dovon ous-
gehen, doß dos Mondot der Beklogten iedenfolls 1986 bereits
beendet wor. Donn ober fehlte es on einer vertroglichen Pflicht,

die noch hötte verletzt werden können (vgl. Senotsurt. v. l. 2.1990,
o.o.O.). Ein sonstigerAn loD fü r die Beklogte, noch wö hrend des Fort-

bestonds des Mo ndotsverhöltnisses den Klöger über ihre Schoden-
ersotzpflicht zu unterrichten, bestond nicht.

ccl Wie dos Berufungsgerichtzutreffend dorgelegt hot, ist ein etwoiger
Sekundöronspruch, sich nicht ouf die om 13.l.l9B5 eingetretene
Veriöhrung des RegreDonspruchs zu berufen, der mit dem seit
13.1.1982 bestondskröftigen Bescheid für l9B0 entstonden wor;
wegen desAbloufs dergemöß $ 68 StBerG om 

,l3. 
l. l9B5 beginnen-

den ebenfolls dreiiöhrigen Frist, olso seit 
.l3..l.l9BB, 

veriöhri, weil
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Geltendmochung des Behindertenfreibetrogs für die geschiedene
Ehefrou des Klögers wie im Voriohr erfolgen solle. Es wöre donn dos
Versehen oufgedeckt worden. Die Unterbringung des Sohnes in Ein-

richtungen für Behinderte hötte die Beklogte veronlossen müssen, die
Froge des Ausbildungsfreibetrogs erneut zu prüfen. Donoch hobe sie

bei Erstellung der ieweiligen Steuererklörungen, beginnend mii der-

ienigen für dos Johr l98l, belehren müssen. Der Geltendmochung des

Schodenersotzonspruchs für die Johre l98l bis l9B3 stehe ouch nicht
entgegen, do0 der Klögerob l9B4 durch einen onderen Steuerberoier
beroten und ouf den Fehler der Beklogten oufmerksom gemocht
worden sei.

bl Diese Ausführungen begegnen zum Teil durchgreifenden Bedenken.

Mit Recht nimmt dos Berufungsgericht on, ein Steuerberoter moche
sich erneut schodenersotzpflichtig und durfe sich desholb nicht ouf
Veriöhrung des Regreßonspruchs berufen,wenn er Pflichten ous einem

noch bestehenden Steuerberoiungsvertrog vor Veriöhrung des

Regreßonspruchs dodurch verletzt, doß er über die Möglichkeit einer
eigenen Hoftung seinen Mondonten nicht unterrichtet und über die
moßgebenden Veriöhrungsvorschriften nicht belehrt. Diese soge-

'-Il-If. IörI,.'I InL
nonnTe JeKUnoornonung oes JTeueroeroTers tsT oerlentgen oes KecnTS-

onwolts nochgebildet (BGH Gl B/82:BGHZB3,l7 :ZlP 1982,451

m. Anm. Gröfe : BGIIZ 83, 17; Urt. v. 20.1.19n - Vo ZR 283/80
Gl 6/n: NJW lgU,l2BB vgl. ouch BGH Gl 1986,27 : EWIR $ 68
StBerG l/86297 lGröfe]: BGHZ 96,290,2981.

Dos Berufungsgericht beochtet ober nicht genügend, doß eine solche

erneute Pflichverletzung nur ongenommen werden konn, wenn sie

nicht mit derden Regreßonspruch ouslösenden ideniisch ist und wenn
wöhrend des Loufs der Veriöhrungsfrist und vor Beendigung des Auf-

tro gs zu r Steuerberotu n g ei n beg rü ndeter An loß zur Belehrun g g eg e-

ben wor und diese dennoch unterblieben ist. Ein solcher Anloß zur
Belehrung besteht insbesondere donn, wenn derAnwolt (oder Steuer-

beroter) ous einem Urteil, einem Schriftsotz oder einem sonstigen
Hinweis erkonnt hot, doß er für einen Schoden seines Mondonten
verontwortlich ist. Hotte derAnwolt (oder Steuerberoterl wöhrend des

Loufs der Veriöhrung des Regreßonspruchs und vor dem Ende des

Mondonten keinen begründeten Anloß, eine durch seine Pflicht-

widrigkeit verursqchte Schödigung des Mqndonten zu erkennen und

diesem die Durchsetzbqrkeit des Regreßonspruchs zu ermöglichen,
so beruht die eingetretene Veriöhrung nicht ouf dem Verholten des
Anwo lts (oder Steuerberotersl u n d ko n n i h m n icht o ls Verletzu n g seines

unzulössig verworfen wurde, weil der Klöger in Ermonglung einer zu

seinem Nochteil ergongenen Enischeidung noch nicht beschwert sei.

Erst durch den nochfolgenden Bescheid vom 20. 8.1986 durch den die

Finonzbehörde die Anerkennung des Bouvorhobens ols Zweifomilien-

hous versogte, wurde der Klöger erstmols beschwert. Den n n u n meh r sto nd

fesf, do0 bei der Festsetzung der Einkommenssteuer die geltend

gemochten Werbungskosten nicht in vollem Umfong onerkonnt würden.

lm Foll des Klögers tritt der Einheitswertbescheid vom 20. B.1986 on die

Stelle der sonst im Anschluß on eine Betriebsprüfung vorgesehenen

Schlußbesprechung. Diese Schlußbesprechung isi im Streitfoll unter-

blieben. ln einem solchen Foll geht es noch Auffossung des Senots nicht

on, den für den Beginn der Veriöhrung moßgeblichen Zeiipunkt ouf die

zuvor erfol gte Betriebsprüf u n g zu rückzuverlo g ern. Viel meh r erscheint es

sochgerecht, in einem Foll, in dem die Schlußbesprechung unterbleibt, ouf

den Zeiipunkt der Bekonntgobe der Entscheidung der Finonzbehörde

obzustellen. Dies wor der 20. B. 1986. Durch die zuvor om 16. B.1986 beim

Lo ndgericht eingego ngene u nd o lsbo ld zugestel lte Klo ge wu rde der Lo uf

der Veriö h ru ngsfrist u nterbrochen.

Anmerlalng:

Die Entscheidung des OLG Düsseidorf iehnt sich on die BGH-Recht-

sprechung on. Die Besonderheit des Sochverholts muß hervorgehoben

werden, Ein Einheitswertbescheid wor im Zeitpunkt der Betriebsprüfung

nicht ergongen. Die Entscheidung stond ous. Sie wor ouch nicht zum

Gegensiond der Betriebsprüfung gemochtworden. Aus diesem Grunde
kon nte der Sen ot den,,Akt des Fin o nzo mtesi der zu r verm eid bo ren Steuer-

mehrbelostung führte, in dem noch der Bp ersi ergongenen Steuer-

bescheid erblicken.

Veriöhrungsbeginn ist noch Auffossung des OLG nicht der Zeitpunkt der
Bestondskroft des Bescheides, sondern der des Zugongs beim Mondon-
ten. ln dieser Froge dürfte die Entwicklung der Rechisprechung noch offen

sein. Vergl. BGH Urt.v. 4.4.1991, in diesem HeftS. lZl und die dortige
Anmerkung; ebenso OLG Homm Urt. v.17.10.1990, in diesem Heft S.l92l.
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Veriöhrung
des Schodenersohonspruchs
- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- FG-Verfohren
(OLG Homm Urt.v.l7.l0.1990 -25U 57/B9l

Leitsötze (d.Verf.)'

L Die Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen gegen Steuerberoter
wegen vermeidbor gewesener Grunderwerbsteuer beginnt mit Erloß

des Steuerbescheides.

2. Dos Rechtsmittelverfohren gegen den Grunderwerbsteuerbescheid
unierbricht die in Louf geseizie Regreßveriöhrung gem. $ 68 StBerG
nicht entsprechend 9209 Abs. I BGB.

Aus den Gründen:

Schodenersotzonsprüche gegen Steuerberoter veriöhren noch $68
Steuerberotergesetz in drei Johren, beginnend mit der Entstehung des
Anspruchs.

Der Beklogte wor Sieuerberoter ouch der Klögerin, nicht nur ihres Ehe-

ffi o h heS; zu m i ndest wo r sie in den u mfo ssen den Steuerberotervertro g, zu

dem ouch die Erstellung der Einkommenssieuererklörungen der Klögerin
und ihres Ehemonnes gehörten, einbezogen. Domit ist der Beklogte ouch
ihr gegenüber steuerberotend tötig geworden, so doß $ 68 Steuer-

berotergesetz Anwend u n g findet.

Die Berotung überden Erwerb derMiteigentumsonteile und die behoup-
tete Zusicherung der Grunderwerbssteuerfreiheit, die sich im übrigen
ouch ous dem vom Beklogten zu 3. mit herousgegebenen Prospekt

befindet, wor im Sommer l9ZB. Entstonden im Sinne des $68 Steuer-
berotergesetz ist der Schoden spötestens mit dem Erloß der Grund-
erwerbssteuerbescheide om 25.8.1981. Er veriöhrte donoch, wie dos
Londgericht zutreffend ousgeführt hot, mit Ablouf des 25. B.l9B4.

Bereits Ende 1982 wor ober der Beklogte ous der Steuerberotersozietöt
mit dem Steuerberoter P. ousgeschieden, wos er zuvor sei nen Mo ndo nten

mitgeteilt hotte. Domit wor dos Vertrogsverhöltnis der Klögerin bzw. ihres

Ehemonnes mit dem Beklogten beendet worden und mit der in erster
lnstonz mifuerklogten Steuerberoterproxis D. PT GmbH ein neues Steuer-

beroierverholtnis begründet worden. Selbst wenn mon nun zugunsten

diesen Gründen folgt der erkennende Senot der Rechtsprechung

des lVo-Zivilsenots (BGHZ 96,290,296]rnicht,soweit im Folle einer

Außenprüfung ohne Rücksicht ouf ihr Ergebnis erst mit deren

Abschluß der Schodenersotzonspruch im Sinne des $ 68 StBerG

entsionden sein soll. Donn ober entföllt der einzige Grund, den

Beginn derVeriöhrungsfrist bis zu dem Zeitpunkt hinouszuschieben,

in dem ouch oufgrund einer Außenprüfung wegen Festsetzungs-

veriöhrung ($$ 16? lZ0 AOI der bestondskröftige Bescheid, der
infolge der Pflichtwidrigkeit des Steuerberoters ungerechtfertigt

hohe Steuern festgesetzi hot, nicht mehr geöndert werden konn.

Domit ist der Kriiik on der Entscheidung BGHZ 96,290 (vgl. Gröfe/
Lenzen/Roiner; Steuerberoterhoftvng 2. Aufl. Rdnr. 895 ff m.w. N.;

Spöth, Die zivilrechtliche Hoftung des Steuerberoters 3. Aufl. Rdnr.

431 f) Rechnung getrogen.

dd) Noch olledem woren die Ansprüche des Klögers ouf Ersotz des

Schodens, die ieweils mit der Unonfechtborkeit der Steuerbe-

scheide in den Johren l9B2 bis l9B4 entstonden worenrzurZeit der

Erhebung der Kloge im Mörz lgBB schon veriöhrf die Beklogte

verweigert desholb zu Recht die Erfullung der Klogeforderungen

19222 BGBI, soweit sie sich ouf Veriöhrung berufen dorf.

3. o) Dos Berufungsgericht meint, die Beklogte dürfe sich ouf die mit dem

Eintritt der Unonfechtborkeii der Steuerbescheide om ]4.12.19U,

om 21.9.1983 und om 5.9.1984 beginnende Veriöhrung der

Schodenersotzonsprüche des Klögers nicht berufen. Zur Begrün-

dung fuhrt dos Berufungsgerichi ous,

Der Steuerberoter ho be sei nen Mo ndo nten ü ber seine Pf I ichverlet-

zung und die Veriöhrung etwoigerAnsprüche gegen sich zu beleh-

ren. Sonsi moche er sich schodenersotzpflichtig und hobe seinen

Mondonien so zu stellen, wie wenn er ordnungsgemö0 beleh*
höfie. Der ous der unterlossenen Belehrung hergeleiteie sekundöre

Schodenersotzonspruch setze eine erneute schuldhofte Pflicht-

verletzung des Sieuerberoters vorous. Eine solche hobe die
Beklogte begongen, weil sie in den Steuererklörungen für die Johre

lg8l bis l9B3 den Fehler, der ihr bereits beiAnfertigung der Steuer-

erklörung für l9B0 unierloufen sei, wiederholt hobe. Anders ols

bei der Durchsicht eines Steuerbescheids hobe die Beklogte bei

Erstellung einer ieden neuen Steuererklörung die Pflicht, ouch die
Grundlogen der Besteuerung erneut zu prüfen. Ein sorgföltig und

gewissenhoft orbeitender Sieuerberoter harc Anloß gehobt,

zumindesi Rücksproche mit dem Mondonten zu holten, ob die
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Die dohingehende Auffossung des Klögers widerspricht eindeutig dem

Wortlout und Zweck des $ 68 StBerG. Wenn ollerdings die Veriöhrung

des Schodenersotzonspruchs gegen den Steuerberoter im Folle einer

Außenprüfung erst mit deren Abschluß begönne (so BGHZ 96,290:
Gl1986, 27:EWiR $ 68 StBerG 1/86,297 [Gröfe]], so dürFte folgerichtig

die Veriöhrung noch $ 68 StBerG ouch donn, wenn eine Außenprüfung

bisher unterblieben ist, nicht beginnen, solonge oufgrund einer solchen

Prüfung der bestondskröftige Steuerbescheid noch geönderi werden

könnte, weil die Festsetzungsfrist ($ 169 AO) noch nicht obgeloufen ist.

Der erkennende, nunmehr für Entscheidungen über die Hoftung der

Steuerberoter ollein zustöndige Senqt hölt iedoch die Prömisse, doß die

Veriöhrungsfrist im Folle der Außenprüfung immer mit deren Abschluß

beginne, nicht für richtig.

ool Er ist ollerdings mit dem Vll. und dem lVo-Zivilsenot derAuffossung,

doß durch eine Pflichtwidrigkeit des Steuerberoters verursochte

Schaden im Folle einer Außenprüfung donn erst im Sinne des $ 68

StBerG entsto nden sind, wen n o ufg ru nd der Außen prüf u n g höhere

Steuern erhoben werden und die Mehrbetröge ohne den Fehler

des Steuerberoters ouch noch dem Ergebnis der Außenprüfung

nicht festgesetzt worden wören (so BGHZ 73,363; BGH, Urt.v.

14.7.1982- lVo ZR l0/Bl, VersR 1982,10531. Denn in diesem Foll hot

sich der Feh ler des Steuerberoters erst mit dem Abschluß der Außen-

prüfung ousgewirh und die Pflicht begründet, vermeidbore Steuern

zu zohlen.

bb) Soweit iedoch oufgrund der Außenprüfung wegen fehlerhofter

Berotung zu hoch festgesetzte Steuern zurÜckerstottetwerden, ist in

Höhe des Erstottungsbetrogs ein bereits eingetretenerSchoden ge-

mindert worden. Die vorongegongenen überhöhten Steuerzoh-

lungen hoben in der Regel weitere Nochteile, insbesondere den

Aufwo nd f u r Sch u ldzinsen oder den Verl ustvon Ko pito lertrö gen ver-

ursocht, die oufgrund der Außenprüfung nichi ousgeglichen wer-

den.Alle diese Schöden woren bereits miider Unonfechtborkeiider
Bescheide entstonden, die wegen der Pflichtverletzung des Steuer-

beroters zu hohe Steuern festgesetzt hotten. Wegen der Bestonds-

kroft dieser Steuerbescheide stond dem Grunde noch fest, doß der

Steuerberoter Schqdenersotz schuldet. Die Vermögensloge des

Steuerschuldners hotte sich verschlechtert, weil er überhöhte

Steuern zqhlen mußte. Die dofür mo0gebenden Steuerbescheide

hötte cruf seinen Antrog nur unter den engen Voroussetzungen

des $ lZ3 AO zu seinen Gunsten geöndert werden können. Einen

Anspruch ouf Außenprüfung hot der Steuerpflichtige nicht. Aus

der Klögerin Ende l9B2 eine neue PflichVerletzung onnehmen wÜrde, weil

der Beklogte zu 3. es unterlossen hot, die Klögerin ouf die ergongenen

G ru nderwerbssteuerbescheide h inzuweisen, wö re ei n Anspruch hiero us

Ende l9B5 veriö hrt gewesen. Kloge erhoben hot die Klögerin o ber gegen

den Beklogten zu 3. erst mit ihrer Klogeerweiierung vom 30.11.1987.

Dem Beklogten zu 3. ist ouch nicht verwehrt, sich ouf die Einrede der

Veriöhrung zu berufen.Zwor muß ein Steuerberoter zum Ausgleich der

kurzen Veriöhrungsfrist und zum Schutz der lnteressen der Mondonien,

wenn ihm ein Fehlerunterloufen ist, hierouf und ouf die Regreßmöglichkeit

hinweisen. Ein Versto0 gegen diese Pflicht führt zum Sekundörqnspruch,

der ebenfolls noch $ 68 StBerG in drei Johren veriöhrt (BGHZ 94,380f{;
NJW 88, 265). Der.Seku ndö ro nspruch setzt iedoch ei ne neue sch u ld hofte

PflichVerletzung vorous. Er konn nur entstehen, wenn diese zu einer ZeiI

begongen wurde, in der der Primöronspruch noch hötte durchgesetzt

werden können, olso insbesondere noch nicht veriöhrt wor.

Eine solche schuldhofte neue PflichVerletzung ist noch dem Ausscheiden

des Beklogten zu 3. ous der Gesellschoft bürgerlichen Rechts Ende l9B2

ober nicht vorgetrogen und ouch ous den Umstönden nicht ersichtlich.

Die Klögerin hot ouf Befrogen dozu nicht sogen können, ob der Beklogte

zu 3. noch diesem Zeitpunkt noch mit derAngelegenheit b'efo{Jt gewesen

ist. Desholb greift ouch der Sekundöronspruch nicht durch.

Doß der Beklogte zu 3. neben seinem früheren Mitgesellschofter P

Mitinitiotor und insoweit ouch Anlogeberoter des froglichen Oblekts

gewesen sei, begründet keine obweichende Veriöhrungsfrisi. Denn die

Vorschrift des $ 68 StBerG umfoßt noch ihrem Wortlqut und noch ihrem

Schutzzweck quch die konkurrierenden Ansprüche. Denn dos ist immer

donn onzunehmen, wenn dos Recht des Glöubigers, noch Veriöhrung

des Vertrogsonspruchs weiterhin Anspruch ous Delikt oder onderen

Rechtsgründen geltend zu mochen, die gesetzliche Regelung Über die

kurze Veriöhrungsfrist oushöhlen würde (BGHZ 66, 317 : stöndige

Rechtsprech ung l. Desho lb g reift die 30-iö h rige Veriö h ru ngsfrist gegen-

ü ber An lo g eberotern oder Prospekthero usgebern, wen n d iese o ls berufs-

mößige Sochkenner eine Gorontenstellung einnehmen, hier nicht ein.

Die Klögerin konn sich ouch nicht dorouf berufen, der Beklogte zu 3.

hobe die Grunderwerbssteuerfreiheit gorontiert und hofte desholb

30 Johre. Ein selbstöndiges Gorontieversprechen - ein unselbstöndiges

Go ro ntieversprechen fö llt u nter d ie ku rze Veriö h ru ngsf rist des $ 68 StBerG

- setzt ober vorous, doß der Goront eine zusötzliche und selbstöndige

Verpflichtung zur Schodlosholtung eingeht, folls der gorontierte Erfolg

nicht eintritt, wobei er ouch für olle untypischen Zufölle hoften will
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(BGH NJW 87,1020; Polondt, S 265 BGB Einführung Anm.lllcl. DoD diese
Voroussetzungen vorliegen und der Beklogte nicht nur die Richtigkeit
seiner Angoben zugesichert hot, geht ous dem Vorbringen der Klögerin
und der erstinstonzlichen Aussoge des Zeugen Dr. M. nicht hervor.

Die Verlöhrung ist ouch nicht in entsprechender Anwendung des $ 209
Abs.l BGB durch dos finonzgerichtliche Verfohren unterbrochen worden.
Aus dem Urteil des BGH in BGHZ95;238ff folgt vielmehr im Umkehr-
schluß, do0 grundsötzlich nichtwie es ouf den Zeiipunktder Bestondskroft
bzw. der Rechtskroft obzustellen ist und doß nur ousnohmsweise bei
Schodenersoizonsprüchen ous $ 839 BGB gegen eine Behörde, deren
Bescheid in einem Vorverfohren wegen der Subsidioritöt ongefochten
wird, die Veriöhrungsfrist gehemmt ist. Dieser Rechtsgrundsotz bei einem
Amtshoftungsonspruch konn nicht ouf einen Schodenersotzonspruch
gegen einen Sieuerberoter überirogen werden, so doß die Revision

mongels Vergleichborkeit der Follgestoltung nicht zuzulossen wor.

Soweit die Klogerin sich dorouf beruft, erst mii Schreiben vom 13.10.1986
überhoupt über die Veronlogung zur Grunderwerbssteuer informiert
worden zu sein, fuhrt dos nicht zu einer onderen Beurteilung. Denn die
Klögerin hötte mit ihrer Kloge vom 3.l.12.1986 ouch Kloge gegen den
Beklogten zu 3. erheben können, der sie noch ihrem eigenen Vorbringen
persönlich beroten hoben soll. Die Kloge gegen den Beklogten zu 3. ist

ober erst om 30.11.1987, olso mehr ols ein Johr noch Kenntnis oller
Umstönde, erhoben worden. Noch g242BGB hötte der Klögerin ollen-
folls eine gewisse Uberlegungsfrist eingeröumt werden können, die ober

iedenfolls Ende l9BZ bereits obgeloufen wor.

b) Ein Steuerbescheid wird iedoch bestondskröftig im Sinne der $$ lZ2 ff
AO, wenn innerholb der Rechtsbehelfsfrisi (g 355 AOI der Einspruch

versöumt worden ist. Donn ist ein Vermögensnochteil in Höhe des
Betroges eingetreten, um den iener Bescheid die Steuer im Vergleich
zur Steuerbelostung oufgrund fehlerfreier Steuererklörung zu hoch
festgesetzt hoi. Gemö$ 9172 Nr. 2 o AO dorf ein bestondskröftiger
Bescheid zugunsten des Steuerpflichtigen nicht mehr geöndert
werden, es sei denn, er ist von einer unzustöndigen BehOrde erlossen
(Nr. 2 b) oder die Anderung ist gesetzlich zugelossen (Nr: 2 d). S lZ3

Abs. I Nr. 2 o AO erloubt die Anderung eines den Steuerpflichtigen
belostenden, bestondskröftigen Bescheids durch Festsetzung niedri-
gerer Steuern nur, soweit Totsochen oder Beweismittel nochtröglich
bekonnt werden und den Steuerpflichtigen kein grobes Verschulden
doron trifft, doß die Totsochen oder Beweismittel erst nochtröglich
bekonntwurden. DosVerschulden eines steuerlichen Beroiers muß sich

der Steuerpflichtige zurechnen lossen (BFH Urt.v. 13.6.198? BSIBI ll

1989,789,791 m.w.N.). Dementsprechend blieben ouch die 1986

gestellten Abönderungsontröge unstreitig ohne Erfolg.

cl Ein bestondskröftiger Steuerbescheid konn ollerdings oufgrund einer
Außenprüfung beim Steuerpflichtigen ($$193 bis 203 AO) nicht nur
zum Nochteil, sondern ouch zugunsten des Steuerpflichtigen obge-
öndert werden. Diese Moglichkeit der Abönderung zum Vorteil des

Steuerpflichtigen reichf, wie dos Berufungsgericht richtig erkonnt hot,
nicht ous, die Schodenersotlorderung des Steuerpflichtigen gegen
seinen Steuerberoter erst in dem Zeitpunkt ols entstonden onzusehen,
in dem der Berotungsfehler, der zur bestondskröftigen Festsetzung

überhöhter Steuern gefuhrt hotte, ouch oufgrund einer,Außenprüfung
wegen Abloufs der Festsetzungsfrist (gg 169 - lzl AOI nicht mehr zu-
gunsten des Steuerpflichtigen korrigiert werden konn. lst eine Steuer-

erklörung noch gesetzlicher Vorschrift einzureichen, so beginnt die
vieriöhrige Festsetzungsfrist ($ 

.169 
Abs. 2 Nr. 2 AOI mit Ablouf des

Kolenderiohres, in dem die Steuererklörung eingereicht wird, spöte-
siens mitAblouf des dritten Kolender[ohres, dos ouf dos Kolenderiohr
folgt, in dem die Steuer entstonden ist ($ lZ0 Abs. 2 Nr.lAO). Donoch
würde die dreiiöhrige Veriöhrung des Anspruchs ouf Ersotz des

Schodens, der ouf einervom Steuerberoterzu verontwortenden fehler.

hoften Steuererklörung beruht, frühestens mit dem Ende des vierten
Johres noch Ablouf des Johres beginnen, in dem die Steuererklörung
eingereichtwurde; dieVeriöhrung noch 5 68 StBerG iröte mithin immer

mehr ols sieben Johre noch Abgobe der fehlerhoften Steuererklörung
ein.

Veriöhrung des Schodenersotzonspru€hs
- Veriöhrungsbeginn, $ 68 SiBerG

- feh lerhofte An logeentscheid ung
{OLG Homm Urt.v.7.7.1989 - 25U 243/BBl

Leitsotz (d.Verf.l'

Behouptet der Mondont, der StB hobe schuldhoft versöumt, ouf die
Unongemessenheit des Koufpreises für eine Eigentumswohnung hin-
zuweisen, so beginnt die Veriöhrungsfrist dieses ongeblichen Schoden-
ersotzonspruches gegen den StB im Zeitpunkt des Koufobschlusses.
Noch dem Vortrog des Mondonten ist in diesem Zeitpunkt der Schoden
ongeblich entsionden.
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2. Wie dos Berufungsgericht richtig erkonni hot, ist iedoch der Anspruch

ouf Ersotz des Schodens, der dem Klöger durch den Berotungsfehler

der Beklogien erwochsen ist, noch $ 68 mit $ 22 StBerG veriöhrt. Noch
diesen Vorschriften veriöhrt der Anspruch des Auftroggebers ouf
Schodenersotz ous dem zwischen ihm und einem Steuerberoter oder
einer Steuerberotu n g sgesel lschoft besiehen den Vertro gsverhö ltn is i n

drei Johren von dem Zeitpunki on, in dem der Anspruch entsteht.

Die Entstehung eines Schodenersotzonspruchs, die noch dem Gesetz
(gl9B BGB, $51 BRAq $68 StBerGl den Louf der Veriöhrungsfrist

beginnen lößt, ist donn zu beiohen, wenn der Schoden wenigstens

dem Grunde noch erwqchsen, ferner wenn durch die Verletzungs-

hondlung eine ols Schoden onzusehende Verschlechterung der
Vermögensloge eingetreten ist, ohne doß feststehen muß, ob ein

Schoden bestehen bleibt und dqmit endgültig wird, oder wenn eine

solche Verschlechterung derVermögensloge oder ouch ein endgültiger
Teilschoden entstonden ist und mit der nicht entfernt liegenden

Möglichkeit des kiinftigen Auftretens bisher noch nicht erkennborel
odöquot verursqchter Nqchteile bei verstöndiger Würdigung gerech-

netwerden konn (BGH2100,228,231f).ln diesen Follen konn und muß

der Ablouf der Veriöhrungsfrist durch Erhebung einer Kloge ouf Fest-

stellung der Pflicht, den noch nicht bezifferboren entstondenen und

enistehenden Schoden zu ersetzen, unterbrochen werden.

Zu Recht n i m mt dos Beruf u n gsg ericht o n, d o{J d ie Veriö h ru n gsf rist oh ne

Rücksicht dorouf, ob und wonn der Klöger von seinem Schoden
erfohren hot, spötestens mit dem Eintriit der Bestondskroft der für die
Johre l9B0 bis l9B3 erlossenen, den Klöger belostenden Sieuerbe-
scheide zu loufen begonnen hot. Die Erfüllung des Steuertotbestondes

($ 38AO) ist ouf dos Entstehen der Hoftung des Steuerberoters ohne
Einfluß.

ol Seiztwie hierein Bescheid im Sinnevon $$ 1721+ AO Steuern infolge
einer schuldhoften Pflichtverletzung eines Steuerberoters zu hoch

fest, so mog ein Schoden noch nicht entstqnden sein, wenn oufgrund
eines fristgerechten und desholb noch zulössigen Einspruch ($$ 348
Abs. I Nr.l, 355 AO) dqs Finqnzomt olsbold zugunsten des Steuer-

pflichtigen entscheiden könnte und müßte. Denn die Finonzbehörde
hot ouf rechizeiiigen Einspruch die Soche in vollem Umfong erneut
zu prüfen '.9367 Abs. 2 AOI und entsprechend einer nunmehr vom

Steuerberoter berichtigten feh lerf reien Steu ererklö ru n g d ie richtige

Entscheidung im Sinne des $ 38 AO zu treffen.

,Aus den Gründen:

Die Berufung der Klöger ist zulössig; sie ist ober nicht begrÜndet.

Einem etwoigen Schodenersotzonspruch der Klöger wegen schuldhoft

fehlerhofter Berotung des Beklogten im Zusommenhong mit dem Erwerb

der vier Eigentumswohnungen in H. und L. steht die Einrede der Ver-

iöhrung entgegen, so doß ein etwoiger Schodenersotzonspruch nicht

mehr durchgesetzt werden konn.

Es konn desholb dohinstehen, ob und inwieweit der Beklogte bei dem

Erwerb dieser Eigeniumswohnungen mitgewirkt hot und ob er sich inso-

weii ei ner positiven Vertro gsverleizu n g d es u mfossenden Steuerberoter-

vertroges schuldig gemocht hot.

Die Klöger hoben die vier Eigentumswohnungen in H. und L. 1929 und

1980 erworben. Der behouptete Schoden der Klögerworim Zeitpunkt des

Erwerbs der Eigentumswohnungen entstqnden, do der Kouf der Eigen-

tumswohnungen nicht mehr rückgöngig gemocht werden konnte. Die

Rechisp rech u n g des Bu ndesgerichtshofs h insichtl ich der Veriöhrun g von

Schodenersotzonsprüchen bei fehlerhoften Steuerbescheiden, doß der

Schodenersotzonspruch solonge immer neu entsiehe, solonge noch eine

Berichtigung des Steuerbescheides möglich sei, ist hier nicht onwendbor.

Denn mit dem Erwerb der Wohnungen zu einem gegenüber dem

Verkehrswert erhöhten Preis wor der Schoden endgültig entstonden.

Die Primörveriöhrung ous $ 68 StBerG endete domit Endel9B2 bzw. Ende
.l983.

Dobei ist unerheblich, ob die Klöger von dem ihrer Behouptung noch

überhöhten Koufpreis Kenntnis hotten. Denn der Louf der 3-iöhrigen

Veriöhrungsfrist des $ 68 StBerG ist unobhöngig dovon, ob die Klöger

Kenntnis von der Pflichverletzung des Beklogten und dem Schoden

hotten.

Zum Ausgleich der kurzen Veriöhrungsfrist des $ 68 StBerG muß ein

Steuerberoter iedoch, wenn ihm ein Fehler unterloufen ist, hierouf und ouf

die Regreflmoglichkeit hinweisen. Ein Versto0 gegen diese Pflicht führi

zum Sekundöronspruch, der ebenfolls noch $ 68 StBerG in 3 Johren ver-

iöhrt (BGH Xl ZR l4lBB Urt.v. 14.2.1989t BGHZ 94,380ff.). Diese zum

seku n d ö ren Schodenersotzo nspruch g egen Rechtso nwö lte entwickelte

Rechtsprechung zur Veriöhrungsfrist gemöß $ 5l BRAO gilt ouch fÜr g 68

StBerG, wie der Bundesgerichtshof in seinem Urt.v. 
'l4.2.1989 in Xl ZR

14/BB ousgeführt hot. Selbst wenn der Beklogte es desholb schuldhoft

pflichtwidrig unterlossen hot, die KlAger vor Ablouf der Veriöhrungsfrist
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des primören Schodenersotzonspruchs ouf die MOglichkeit des Regres-

ses gegen ihn hinzuweisen, ist ein solcher Anspruch ober ebenfolls
gemöfl $ 68 StBerG veriöhrt.

Denn der Sekundöronspruch setzt einmol eine neue, schuldhcfte Pflicht-

verletzung vorous. Er konn nur entstehen, wenn diese PflichVerlelzung zv
einerZeit begongen wurde, in der der Primöronspruch noch hötte durch-
g eseiztwerden kön nen, o lso i nsbesondere noch n icht veriö h rt wo r. Dieser
Regreßonspruch veriöhrt noch $ 68 StBerG ebenfolls in 3 Johren (BGHZ

94,380,3871.; BGH in WM l9BB, 127,128; BGH Urt.v. 14.2.198q o.o.O.l.

Entscheidungsgründe:

Die Revision der Beklogten führt zur Abweisung der Kloge, soweit dos
Berufungsgericht mehr ols 4.278,96 DM nebsi Zinsen zuerkonnt hot und
ist im übrigen unbegründet. Die Anschlußrevision hot keinen Erfolg.

l. Dos Berufungsgericht stellt von der Revision der Beklogten unbeon-
stondet und zutreffend fest, doß diese den Klöger bei der Abfossung
der Sieuererklörungen für die Johre l9B0 bis l9B3 schuldhoff nicht ent-

sprechend den Pflichten des Berotungsvertrogs über ihm zustehende

Steuervergünstigungen oufgeklört hot. Sie hötte in Erfüllung ihrer ous

dem Steuerberotungsouftrog fließenden Berotungspflichten dorouf
hinweisen müssen, doß der Klöger sowohl den Ausbildungsfreibetrog
noch $ 33 o ESIG ols ouch den Behindertenfreibetrog noch $ 33 b
Abs. 5 mit Abs. 3 Sotz 3 ESIG ie zvr Hölfte geltend mochen könne,

wenn er keine obweichende Vereinborung mit seiner geschiedenen

Ehefrou getroffen hobe. lm Folle richtiger Berotung hötte der Klöger,

wie in den Vorinstonzen unstreiiig wor, die Gewöhrung der beiden
Frei betrö g e i n seinen Steuererklö ru n gen beo ntro gf dementsp rechend

wöre in den Bescheiden furl98l bis l9B3 die Einkommen- und Kirchen-

steuer um die im Totbestond wiedergegebenen Betröge niedrigerfest-
gesetzt worden.

Gegen den Eintritt eines Schodens in dieser Höhe mocht die Revision

geltend, dos Berufungsgericht hobe den Vortrog der Beklogten im

ersten und zweiien Rechtszug nicht beochtei, im Folle eines {wegen der
geringeren Steuerschuld) höheren Einkommens des Klögers hötte
dieser wohrscheinlich hoheren Unterholt zohlen müssen.

Die Rüge ist unbegründet. Zwor können mit den durch die
PflichVerletzung entstondenen Schöden ouch Vermögensvorieile
erwochsen sein. Diese müssen im Wege der Vorteilsousgleichung
noch $ 249 BGB ols schodenmindernd berücksichtigt werden, wenn
sie durch dos Schodenereignis odöquot verursocht sind und ihre
Anrechnung dem Zweck des Schodenersotzes sowie der Billigkeit ent-
spricht. Der Schödiger hot dorzutun, doß und gegebenenfolls in

welcher Höhe der Geschödigte einen ouszugleichenden Vermögens-
vo rtei I erl o n gt h o be (Se n ots u rt. v. 3,l. l. I 991 - IXZR124 /90 m. w. N., zV. b ).

Dieser die Beklogte treffenden Dorlegungslost genügte ihr im zweiten
Rechtszug nicht mehrwiederholtes und ouch nicht unter Beweis gestell-

tes Vorbringen nicht. Es wor so wenig substontiiert, doß es den Klöger,
insbesondere nochdem dos Londgericht die Schodenhöhe fur unstrei-

tig erochiet hotte, nicht zu einer Dorstellung seiner Unterholtspflichten
zwong.

Stichwort- u nd Entscheidu ngsverzeich nis
(Heft I -7,19911

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Ausschluß d. Kündigungsrechts

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
(s. ouch Versicherungsschutz)

- wissentliche Pflichtverletzung
: Kousolitötsprüfung
: Wirksomkeit, AGBG

Anerkenntnis

- d. Bilonzberichtigung?

Aufrechnungsverbot
- $ 19 GmbHG

Auseinondersetzung

- Wertpopierdepot v. Eheleuten

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Absch luß
: Verdienstbescheinigun g

Bonkhoftung

- Dorlehensvollmocht, Eheleute

- Hoftung d. Ehe{rou b. Betriebskredit

- Hoftungsbeschrönkung, grobes Versch ulden

Bouherrenmodell

- Grunderwerbsteuer

Belehrungspflicht d. StB, Wp, RA

- fehlende Belehrungsbedu rftigkeit
: vergebliche Belehrungen
: Belehrung d. Vorberoter

- ungefrogte -: Zweifel d. Steuerberoters

- Beweislosi

Beweislost

- f. unterlossene Aufklörung/Belehrung
- f. Fehlberotung

- f. Rücknohme d. Rechtsbehelfs

Bilonzberichtigung

- Anerkenntnis?

Bindungswirkung

- belostender Steuerbescheid

Buchführungsouftrog

- Belehrungspflichten
: Kossenbuch

- Kontierung
: Belegoussoge

- Prü{ung d. Unterlogen
- Umbuchungen

Buchholtungsunterlogen

- Aufforderung zur Vorloge

Dorlegungslost f. Regreßonspruch
{s. ouch Beweislost)

- Bilonlehler
- Buchungsfehler

Dienstverlrog

- Steuerberotungsverirog

Dritthoftung

- Erklörungen d. RA

- Verhondlungsgehilfe d. Mondonten
- Vertrog m. Schutzwirkung

zugunsten Dritter
: Bewertung
: Bilonzerstellung
: Gesellschoftsgründung
: Testot

- Verschulden b. Vertrogsverhondlungen

Durchgriffshoftung
ls. Geschöftsf ührer Wp/StB-GmbH )

Feststellungskloge

- negotive -

91,42 91,72

91, ll6

91, 85

91,99
91, 147

91,156

91, 85

91,72

91,164

91,170

91,62

9,l,38
91,41

91,28
91,28

91,156
91, r56

9
9
9

70
70
t4

91, 3

91,8, l2

91,132
91,132

91,68
91, 109
91, 109

91,68
91,132

91,63
91,114

91,114
91,72
91,77

196

91,187

173
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- GbR
(mit beschrönkter Gesellschofterhoftungl

- Zusolz,,Revision"

Fristenkontrolle

- Ausgongskontrolle

- Fristüberwochung durch RA

- Fristversöumnis, verschuldeie -
: Akte on Bürovorsteher
: Brief on unzustöndiges Gericht/FA

- Weisung on Bürokroft

Gesomlschuld

- mit Architekt

Geschöftsführer Wp/StB-GmbH
- Hoftung des -
Gewinn {enigongener, S 252 BGBI

- Dorlegungslost
- rechtswidrige Kündigung d. StB-Vertroges

GmbH
- Einzohlungsmonipulotion
- Schoden
: Verlust d. Stommeinlogen

- Stommeinloge
: Umbuchung d. Dorlehensforderung

- verdeckte Gewinnousschütiung
: Schoden

Grunderwerbsteuer
- Anderung d. Rechtsprechung

- bei Bouhenengemeinschoft

- Grundstücksbeschoff ungskosien

Hoftungsbeschrönk;ng
- ouf grobe Fohrlössigkeit

Honororonspruch d. StB

- Aufrechn un g mit Schodenersotzonspruch
: in zweiter lnstonz

- Anderung der Rechnung

- Buchführung
: Gebühr noch Zeitobschnitten
: Grundstücksverwoliun gen,

$ 33 StBGebV
: monotliche Rotenzohlungen

- Einforderborkeit
: Rohmengebühr

- Einforderborkeit, $ 9 StBGebV
: Gegenstondsweri
: Hinweis ouf Gebühren-vorschrift
: Mitteilung der Rechnung
: Zeitgebühren

- Erfolgshonoror

- Fölligkeir, $ z srBGebv
: Buchführungshonoror

- für nicht erbrochte Leistungen

- Gebührenrohmen, $ I I StBGebV
: Mittelgebühr

: Dorlegungslost
- entgongener Gewinn

- vermeidborer -
: keine Bilo nzierungspf licht

- Lohnkosten, $ 34 StBGebV

- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV

- Zeitgebühren
: f. Noch besserungsorbeiien
: für Nichtstun

Kousolitöt

- zwischen Pfllchtwidrigkeii u. Schoden
: Unterbrechung d. Kousol-

zusommenhongs

Klogeouftrog
- Belehrung über Klogeoussichten

Klogeerhebung

- bei unzustöndigem Gericht

Konkursontrogspflicht, $ 130 o HGB

- Pflicht der Gesellschoftsorgone

Minderkoufmonn

- Lebensm itteleinzel h o ndel

- Pflicht zur Buchführung u. Bilonz

Mitverschulden

- kopitolersetzende Gesellscholterdorlehen

- d. Kreditgebers
: Verdienstbescheinigung

- Prüfung d. Bilonz
: durch Gm bH-Geschöftsführer
: Stommkopilolforderung

Nochbesserung

- Kosten der -
- Nochbuchungen
- Stunden honoro re, ongemessene

- Wechsel d. StB

Notor
- Einsicht in Flurkorte

- Vollzug, verzögerier

Prospehhohung

- Anderung d. Rechtsprechung
: Grunderwerbsteuer

- zugesicherte Eigenschoft

- Grunderwerbsteuer
- vorgesehene Nutzung

Provisionsgeschöfte

- Rückforderung der Provison

- Zohlung on Strohmonn

Rechtsonwolt

- Berotungspflichten
: Kündigu n g, Versendungsort

- Kündigungsschutzkloge
: Konkursousfollgeld

- Unterholtskloge

- Verspötu n gseinwond, t 282 ZPO

Rechlsberotun gsgesetz

- d. Wirtschoftsprüfers, Ari. I $ 5 Nr. 2
: Vertro gsform u I ieru n g
: Wirtschofbberoiung

Regreßprozeß

- negotive Feststellun gskloge

- Sochverstöndigengutochten
: Urkundenvorloge

Schoden

- vermeidbo res Steuerberoiu ngshonoror

- Sieuervorteile
: rechtswidrige -
: verdeckte Gewin nousschüttun g

- Verspötungszuschlöge

84
70

9
9t

9l,l6l
91,14,15

91,158

91,114

91,114

9l,l0l

91,20
91,20

91,23

91,62

91,24
91,23

91,32
91,32

9l,l6l
91,144

seii l9B0 in einer Heimsonderschule und einem Behindertenzentrum

untergebrocht wor; nohm sie in die Steuererklörungen des Klögers den
halftigen Ausbildungsfreibetrog noch S 33 o Abs. 2 ESIG und den halfti-
gen Behindertenfreibetrog noch S 33 b Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 3

Sotz 3 ESIG nicht ouf. Den Behindertenfreibetrog berücksichtigte sie in

voller Höhe in den Einkommensteuererklörungen der Mutter.

Desholb wurden dem Klöger endgültig und ohne Vorbeholt der Noch-
prüfung für

l9B0 durch den seit 13.l.l9B2

unonfechtboren Bescheid 1.987,20 DM,

l9Bl durch den seit 14.12.19U
unonfechtboren Bescheid 1.821,96DM,

l9B2 durch den seit 21.9.1983

unonfechiboren Bescheid 2.457,00 DM,
und

l9B3 durch den seit 5.9.1984
unonfechtboren Bescheid i.900,80 DM,

insgesomt

zuviel Einkommen- und Kirchensieuern festgesetzt.

8.166,96 DM.

Ab dem Veronlogungszeitroum l9B4 erreichte ein onderer Steuerberoter,

doß dos Finonzomt iene hölftigen Freibetröge beim Einkommen des

Klögers berücksichtigte. lm Oktober 1986 teilte er der Beklogien mit, doß
sie ouf eine Berichtigung der Steuerbescheide fürl9B0 und l9B3 dringen
möge. Diese wurde vom Finonzomt obgelehnt.

Der im Mörzl9BB erhobenen Kloge ouf Zohlung von 8.166,96 DM nebst

Prozeßzinsen gob dos Londgericht stott. Auf die Berufung, mit der die
Beklogte die Einrede derVeriöhrung erhob, wies dos Oberlondesgericht
die Kloge ob, soweit der Klöger einen Schoden für den Veronlogungs-
zeitroum l9B0 in Höhe von1.987,20 DM geltend gemocht hotte, und hielt

im übrigen die Verurteilung zur Zohlung von 6.179,76 DM nebst Proze$-

zinsen o uf recht. Mit der zu gelossenen Revision verfol gt d ie Beklo gte ih ren

Antrog ouf vollstöndige Klogeobweisung weiter. Die AnschluDrevision

des Klögers erstrebt die Wiederherstellung des Urteils des Londgerichts.

91,170
91, I l4

91, 84

91,189

91,52

91,84
91,114

91,42
91,42

91,98

9l,l6l

9l,l6t

91,150

91, 144
9l ,3

91, 144

91,114

91, B

91,32

91,32

91 ,
91,
91,
91,

91,84
91 ,2

91,145
91,145

91,57
91,57

91,144

91,62
91,2
91,2

44
44
44
44

91,16
91,66

91, l4
9], l8
91,15

91,14,15
91,58

91,66

91,22
91 , 147

66
42
l9
l9
t6
t5

91,49

91,63

91, t9

91,62
91,150

91, 85

t72

9r
9t
9t
9r
9l
9l

197



Schötzung {t 162 AOI

- Schoden
: Bindung on Erklörung in

Schlußbesprechung

Sittenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

- vorsötzliche Schodenzufügu n g

StB-GmbH, Wp-GmbH
- foktischer Geschöftsführer

Sozietöt

- überörtliche -
- unzulössige Bezeichnung

Steuerberoterkommer

- Beoniwortung von Anfrogen

Steuerberotungsgeselz
-s5: Koniieren

-857
: Werbeverbot, Stellenonzeigen

Sleuerberolun gsverlrog

- Auflösung des -: fristlose Kündigung, 9627 BGB
- pouscholer Schodenersotz

Steuergestohun gsberotung

- RKW-Gutochten

- Soldierung derVor- u. Nochteile
- Umwondlung

Treuhönder

- Anderung d. Rechtsprechung

- Driithoftung

- Gesomtschuld
: Regre0-/Ausgleichso nspruch

- Hoftungsousschluß f. sieuerliche Folgen

- Hoftungsbeschrönkung
: subsidiöre Hofiung
: un mittelborer Vermögensschoden

- Plonobweichung
: Nutz-/Wohnflöche

- Schoden
: bei Flöchenverminderung
: Verf lechtungshinweis

- freiberufliche fürigkeit, $ l8 ESrG

- Uberwochung d. Abwicklung
: wg. d. Steuervorteile

- Verhondlungsgehilfe d. Mondonten
- Veriöhrung von Regreßonsprüchen
: Sekundöronspruch
: Veriöhrungsbegin n, Bouherrenveriröge
: Wirlschoftsprüfer

- Verflechtungen d. Treuhönders

- Zweckeneichung

Umwondlung
- RKW-Gutochten

- Schuldübernohme

Unterbrechung d. Veriöhrung $ 209 BGB

- FG-Verfohren

Unterholtskloge

- Streiiwertgesto ltun g

Verdeche Gewinnousschüttun g

- Schoden
: Steuervorteile

Verdienstbescheinigung

Veriöhrung {$ 5l o WPO}
- Treuhond

Veriöhrung {$ 68 SrBerG, $ 5l o WPO)
- Ari d. Berufstötigkeit
: Treuhönder

- Beko nntgobe Steuerbescheid

- Belehrungspflicht ü. Fehler u.

Veriö h ru n gsvorsch rift, Seku ndö ro nspruch
: lnholt
: keine -

Treuhönder; Wp
: Wiederholung d. Fehlers

- Veriöhrungsbeginn
: Au0enprüiung, Korrekiur d. BGH
: Außenprüfung ohne Schlußbesprechung
: Bouherrenvertröge
: Bilonzoushöndigung
: Bilonlehler
: Erwerb v. Eigentumswohnungen
: Fehlbuchung, Stom m kopitol{orderung
: fehlerhofte Gesto ltungsberotung
: Kouf v. Unternehmensonteilen
: Sieuerberoterhonoror, vermeidbores

Verschulden bei Vertrogsverhondlungen
_d.RA

Ve rsich eru n gs leistu n g

- Rückforderung

Versicherungsschutz

- Ansprüche gegen Versicherer

- wissentl. Pflichtverletzun g
: Kousolitöt
: Provisionsvereinborung
: Wirksomkeit, AGBG

- Zohlungsonspruch

Verspötungszuschlöge

- Schoden

Vorteilsousgleich

- oufgedröngie Steuerberoterleistu ng

BGH v. 21.6.1988 - Vl ZBlr4/88
BGH v. 3. 7.1989 - Stbst (Rl l4l88
: wistro 1990,60
BGH v. 19.12.1989 - lX ZR29/89
: VersR 1990,866
BGH v. lZ 5.1990 - IX ZR 85, 89
: NJW 1991,32
:WM 199i,1554

BGH v. 26.9.1990 - lV ZRt47/89
:881990,2362
BGH v. 28.11.1990 - Xll ZR 130/89

BGH v. lB. i2.1990 - Xl 7R176/89

BGH v. 16. l. 1991 - Vll ZR14/90
: RPK U 1023/91
:WM 1991,695

BGH v. lZ l.l99l - Vll 2R143/89
:WM 1991,769

BGH v,22.1.1991 - Xl ZR lll/90
: RPK U 1022/91

BGH v. 3l.l.l99l - lXZR124/90
:WM 1991,814

91 ,5

91,32

91,74

91,124
91, ll5

91,42
91,147

91,l0l
91,2

91, l0l

91, l15
91,132

91,84
91, B4

91, ll5
91,132

91,62

91,138

91,49
91,138
91,192

91, 171

91,138
91,171

91, l7l
91, 188

91,138
91,14
91,24

91,194
91,24

91, l83
91,49
91, 19

91, 132

91,92

91,2
91, 33
9.l, 38
91,33
91,41
91,2

91, 85

91,21

91,170
91,5

91,2

91,132

91, 33
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91,77

91,132

9,l,5

Veriöhrung von Schodenersqtzonsprüchen /
Neue BGH-Rechtsprechung
- Ver[öhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- Sekundöronspruch

- Anmerkung
(BGH Urt.v. 4.4.1991- lX ZR 215/901

91, l15
91, I 15

91, 123

Leitsötze:

l. Setzt wegen einer Pflichtwidrigkeit des Steuerberoters bei der Ferti-

gung der Steuererklörung ein nicht ongefochtener Bescheid Steuern

zu hoch fest, so beginnt die Veriöhrung des Anspruchs des Auftrog-
gebers ouf Schodenersotz mit dem Eintritt der Bestondskroft des

Bescheides, ouch wenn spöter oufgrund einer Außenprüfung zuviel

g ezo h lte Steuern zu rückerstottet werden (Abweich u n g von BGNZ 96,
290: Gl 1986, 22: EWIR $ 68 StBerG l/86,297 [Gröfe]l.

2. Eine erneute Verletzung eines fortbestehenden Auftrogs, die einen

weiteren Schodenersotzonspruch begründet und die Erkenntnis des

zuvor begongenen Fehlers verhindert hot, konn ein ousreichender
Anlofi dofür sein, doß der Steuerberoter über seine ouf der früheren

Pflichtwidrigkeit beruhende Hoftung und über die Veriöhrungsvor-

schrift hotte belehren müssen.

Leitsötze {d.Verf.l,

I . Für die Entstehung des Schodenersotzonspruches gem. $ 68 StBerG -
Veriöhrungsbeginn - ist der Eintritt der Festsetzungsveriöhrung gem.

$ 169f AO ohne Bedeutung.

2. Die Pflicht zur Belehrung über die Veriöhrungsvorschrift des $ 68

StBerG geht nicht dohin, den Beginn oder dos Ende dieser Frist zu

erlöutern.

Totbestond:

Der Klöger verlongt von der beklogten Sieuerberotungsgesellschoft
Schodenersotz wegen fo lscher Berotung.

FürdieJohrelg80 bis l9B3 entworf die Beklogtefürden Klöger und dessen

geschiedene Ehe{rou die Einkommensteuererklörungen, reichte sie beim

Finonzomtein und prüfte die dorouf ergongenen Bescheide. Obwohl ein
'1963 

geborener ehelicher Sohn körperlich und geistig behindert ist und

t, 123
1,128
91,84

I
9

38
3B
38
28
23

9l,l
91 ,1
91, I

9l,l
91, I

91, l0l
91, l0l

91,92
91,145
91,128

91,192

91,2

91,124

91,170

91, 85

198

91,150

171
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BGH v. 4.4.1991 - lX ZR 215/90

OLG Bomberg v.14.2.1990 - 3 U 103/89
: WPK-Mitteilung 1990, 288

OLG Düsseldo rl v. 2. 11.1989

- 8U 232/88 rkr.
: EWiR S 625 BGB 2/90,39 {A. Junker}

OLG Düsseldorf v. 15.3.1990 - 18 U 207/89
: StB 1990, 205

OLG Düsseldorl v. 22.3. 1990 - 2 U 83/89
: NJW 1990,2133

OLG Düsseldorf v.3.5.1990 -18U209/89 rkr.

OLG Düsseldorf v. 28. 5. 1990 - 18 U 29/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 13,6.1990 - 6 U 234/89 rkr.
: RPK U l0l9/91

OLG Düsseldo rt v.21.6.1990 - 18 U 33/90
: StB 1990, 312

OLG Düsseldortv.28.6.1990 - l8 U 29/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 31.10.1990

- 18 U 99 u. ll3/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 15. ll. 1990 - 18 U 242/88

OLG Düsseldo rl v.22.111990 - l8 U l9ll90
OLG Düsseldortv.22.1l.1990 - lB U 104/90 rkr

OLG Düsseldo rI v. 6.12.1990 - 18 U 123/90

OLG Düsseldorf v. 13. 12. 1990 - 18 U 122/90

OLG Düsseldorf v. 16.5.1991 - 13 U 15/9.l

OLG Fronk{u* v. 28.3.1990 - lZ U lBl/BB
: NJW RR 199],154

OLG Homburg v.5.4.1989 - 5U 44/86

OLG Homm v. 16.12.1988 - 25 U 10/88

OLG Homm v.7.7.1989 - 25 U 243/BB

OLG Homm v. 16.10.1989 - 23 U 1/89

OLG Homm v.17.10.1990 - 25 U 57/89

OLG Homm v. 23.11.1990 - 25 U 244/89
bestötigt LG Poderborn
Urt.v. 19. 10. 1989 - 3 0 304/89, Gl 1990, 40

OLG Homm v. 5.3.1991 - 8 U 107/89 rkr
: RPK U 1025/91

OLG Honnover v. l. 3. 1990 - 44 StL l/91 rkr.

OLG Korlsruhe v. 24. 5.1989 - 6 U 5li88
OLG Korlsruhe v. 12. 9. 89

- 8 U 180/82 rkr. noch Nichionnohme-
beschluß des BGH v. 21.3.1991
: RPKU 1.037/91

OLG Koblenz v. 5.9.1989
-3U174/88 rkr. noch Nichtonnohme-
beschluß des BGH v. 14.3.1991
: RPK U 1.036/91

OLG Köln v. 25.4.1990 - 27 U 180/89
: VersR 1990,674

OLG Köln v.28.9.1990 -11U 4l/90

OLG Köln v.12.12.1990 - 27 U 72/90

OLG Köln v.12.4.1991-11U 41/90

OLG Münchenv.12.4.1990 - 6U 5905/89
WPK-Mittlg. 1990,278
: BB i990, 875

OLG München v. 15. 5. 1990 - 1 U 3482/90
: NiW RR l99l,l9l

OLG Nürnbers v. 15.11.1990 - I U 387/90
: NJW RR 1991,414

LG Bielefeld v.5.7.1990 - 22 O 101/90

LG Bonn v. 5.2.1990 - 6 S 442/89
: Juristisches Büro 1990, l3l7

LG Ho{ v. 23.1.1990 -10 328/89

LG Korlsruhe v.21.8.1990 -2O 313/89

LG Kossel v.21.2.1989 - 3 O 528/88 rkr.

LG Kleve v. 5. 12. 1990 - 2 0 203/90

LG Köln v. 27.9.1990 - I S lz3i90
: NJW RR 1991,184

LG Limburg v.11.4.1990 -2O125/88: VersR 1990, lll4

LG Monnheim v. 14.8.1990 - 9 O 136/90
: KoRS 1991,159

LG Mönchenglodboch v. 24. 4.1990

- 6 O 3/89 n. rkr.

BAG v. 9.1.1990
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Wiedereinsetzung / Weilerleitung der Fristverfügung on Bürovorsteher

Verfügt der sochbeorbeitende Anwolt die Eintrogung einer Frist, so sind durch Einzel-
onweisung oder entsprechende Orgonisotionsmoßnohmen Fehlerquellen ouf dem
Ubermittlungsweg zum verontwortlichen Fristenbuchführerouszuschließen. Dem genügt
dos Ablegen der ols Fristensoche gekennzeichneten Akte ouf dem Schreibtisch der
Bürovorsteherin donn nicht, wenn eine Verwechslung oder ein Ein- bzw. Unterföchern
mit onderen Akten nicht ousgeschlossen ist.
(BGH Beschl.v. 21. 6. l9BB - Vl ZB 14/BBl

Hoftung für Dorlehen / Ehefrou

Beonirogen mehrere Personen gemeinsom die Bewilligung eines Kontokorrenikredits
und seine Abwicklung über ein Gemeinschoftskonto mit Einzelzeichnungsberechtigung,
so versiößt eine Formulorklousel, in der sich die Antrogsteller gegenseitig bevoll-
möchtigen, in unbegrenzter HöheweitereVerbindlichkeiten zu Lqsten des gemeinschoft-
lichen Kontos einzugehen, gegen $$ 3, 9 Abs. I AGBG.

TurFroge, unterwelchen Umstönden es ols sittenwidrig zu bewerten ist,wenn eine Bonk
bei Bewilligung eines Betriebskredits die einkommens- und vermögenslose Ehefrou des
Betriebsin ho bers zur U berno hme der Mithoftu ng veron loOt.
(BGH Urt.v. 22.1.1991- Xl ZR 111/90 - RPK U 1022191)

Wertpopierdepot/ Bonkvertrog mit Ehegotten /Auseinondersetzung

Richten Eheleute ein gemeinsomes ,,Oder-Wertpopierdepot" zwecks gemeinsomer
Vermögensmehrung ein, in dos beide ihre Wertpopiere einbringen, so ist im Folle der
Auseinondersetzung infolge der Scheidung der Ehe für die Anwendung des $ 430 BGB,

onders ols bei ,,Oder-Giro-" oder,,-Sporkonieni iedenfolls donn kein Roum, wenn dos
Depot iost ousschlie0lich der Verwohrung dient und koum Bewegungen oufweist.
Vielmehr verbleibt es bei den ursprünglichen Eigentumsverhöltnissen, die bei der Aus-
einondersetzung zu berücksichtigen sind.
(OLG Homm Uri.v.5.3.l99l- 8U107/89, rkr., RPK U1025/911

Firmenbestondteil,,Revision"

l. Der Tusolz,,Revision" in der Firmo einer Steuerberoiungsgesellschoft ist irreführend
gemöß S$ 3 UWG, l8 Abs. 2HBG und domit unzulössig.

2. Die Töuschungseignung des Begriffs ,,Revision" in der Firmo einer Steuerberotungs-
gesellscho{t bestehi o uch do n n, wen n ihr o I leinvertretungsberechtigter Geschöfis-
f ü hrer Wirtschoftsprüfer ist.

3. Der Firmenbestondieil ,,Steuerliches Revisionswesen" ist zur lrreführung geeignet.

4. Es ist zweifelhqfi, ob Nr. 53 der Richtlinien für die Berufsousübung der Steuerberoter
und Steuerbevollmöchtigten {hier, Führung der Bezeichnung ,,Revisionsgesellschoft")
mit dem in 5 43 Abs. 4 S. 2 StBerG normierten Verbot, zum Hinweis ouf eine steuer-
berotende Tötigkeii ondere Bezeichnungen zu führen, im Einklong stehi.

(OLG Bomberg Urt.v.14.2.1990 - 3 U 103/89 - WPK-Mitteilung 1990,288)
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Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen /
Neue BGH-Rechtsprechung

- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- Sekundöronspruch

- Anmerkung
(BGH Urt v. 4.4.1991- lX ZR 215/901

Veriöhrung des Schqdenersotzonspruchs

- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- feh lerhofte Gesto ltu ngsberotu ng
(OLG Köln Urt.v.12.12.1990 -27 U72/901

Schqdenersotz gegen Steuerberoter
- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- Außenprüfung ohne Schlußbesprechung

- Anmerkung
(OLG Düsseldorf Urt.v. 16.5.1991 - l3 U l5/9ll

Veriöhrung des Schqdenersotzonspruchs

- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- FG-Verfohren
(OLG Homm Urt.v.lZrc.1990 -25U 57/B9l

Veriöhrung des Schodenersotzonspruchs
- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG

- feh lerhofte An lo geentscheidu ng
(OLG Homm Urt.v.7.7.1989 - 25 U 243/881
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